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104. Anderung des Flachennutzungsplans
im Stadtteil Pluggendorf
im Bereich Weseler Stral3e / Kolde-Ring

1. Planungsgrundlagen

1.1 Planungsanlass

Das Gelande der ehemaligen Friedrichsburg am Hoppendamm war bis vor kurzem Sitz des Or-
dens der Schwestern von der géttlichen Vorsehung (Vorsehungsschwestern). Nach dem Umzug
der Ordensgemeinschaft in das neue Provinzhaus an der Offenburgstral3e 15 (im westlichen Teil
des Anderungsbereichs) wurde der groRRte Teil des Grundstiicks in einem Bieterverfahren an die
LVM Versicherung verauf3ert. Diese beabsichtigt hier ein urbanes Stadtquartier zu entwickeln.
Das ehemalige Provinzhaus der Vorsehungsschwestern und die Nebengebaude wurden zwi-
schenzeitlich zuriickgebaut. Ein Teilbereich im Norden und im Nordwesten (Wohn- und Biiroge-
baude der Ordensschwestern am Hoppendamm) sind im Eigentum der Ordensgemeinschatft ver-
blieben. Die Ordensgemeinschaft beabsichtigt hier den Erhalt des Gebaudes und eine wohnbau-
liche Erganzung.

Angesichts der zentralen Lage unweit der Innenstadt und der unmittelbaren N&he von Nahver-
sorgungslagen entlang der Weseler StraRe! und zudem von Erholungsflachen wie dem Aasee
bietet die Flache das Potenzial fir die Entwicklung eines vielfaltigen, urbanen Quartiers. Die Ent-
wicklung des Plangebietes bietet die Chance, die vorhandene Infrastruktur zu stéarken und bereits
genutzte Flachen in stadtischer Lage einer neuen (stark nachgefragten) Nutzung zuzufiihren.

Zur Sicherung einer hohen stadtebaulichen Qualitat wurde im Sommer 2020 fur das Areal eine
Mehrfachbeauftragung (nicht anonymes Verfahren) von vier qualifizierten Planungsbiros durch-
gefiihrt. Als Sieger wurde nach einer Uberarbeitungsphase durch das Begleitgremium mit Vertre-
tern der Stadt Minster, der Investorin und drei externen Experten der Entwurf des Biiros Loren-
zen Mayer Architekten, Berlin, mit Becht landscape Landschaftsarchitekten, Kopenhagen, aus-
gewabhilt.

Mit der 104. Anderung des Flachennutzungsplanes sowie der parallel durchzufiihrenden Aufstel-
lung des Bebauungsplans Nr. 612: Weseler StralRe / Kolde-Ring sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen fur die Umsetzung des Vorhabens geschaffen werden.

1.2 Inanspruchnahme von Flachen flr bauliche Nutzungen (Bodenschutzklausel)

Munster ist eine wachsende Stadt mit aktuell Gber 314.000 Einwohnern. Fir das Jahr 2030 prog-
nostizieren sowohl das Land NRW als auch die Stadt Munster selbst ein weiteres Einwohner-
wachstum. Dies fuhrt — verstarkt durch den Trend sinkender Haushaltsgrof3en — zu einem Bedarf
von ca. 2.000 neuen Wohnungen pro Jahr? bei einem derzeit angespannten Wohnungsmarkt mit
steigenden Mieten und Bodenpreisen3.

Um die Inanspruchnahme bisher baulich nicht genutzter Freiflachen im Sinne des Bodenschutz-
gebotes des Baugesetzbuches zu minimieren, hat der Rat der Stadt Minster festgelegt, dass
mindestens die Halfte der Neubauwohnungen im Innenbereich und damit auf Brachflachen, im

! Siehe fortgeschriebenes Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Muinster 2018

2 Siehe Ratsbeschluss zum Bericht zur Wohnbaulandentwicklung 2014 und Fortschreibung des
Baulandprogrammes 2015 — 2020 (Beschluss zur Vorlage V/0088/2015). Dies wurde mit dem
Beschluss des Rates zur nichtéffentlichen Vorlage V/0200/2018) nochmals bestatigt.

3 Vergleiche Kompendium zum Handlungskonzept Wohnen, Minster 2014
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104. Anderung des Flachennutzungsplans
im Stadtteil Pluggendorf
im Bereich Weseler Stral3e / Kolde-Ring

Gebaudeleerstand oder in Baullicken errichtet werden sollen. Dieser Wert wurde in der Vergan-
genheit regelmaRig deutlich Uberschritten, indem konsequent insbesondere gewerbliche Brach-
flachen, militdrische Konversionsflachen aber auch bauliche Nachverdichtungsmdglichkeiten ge-
nutzt wurden.

Im Baulandprogramm (Fortschreibung 2020 — 2030) hat die Stadt Munster vor dem Hintergrund
der Bedarfssituation eine Priorisierung der vorgesehenen Wohnbauflachen in zeitlicher Hinsicht
festgelegt. Die vorliegende Flache wurde als neues Projekt mit hoher Priorisierung in diese Liste
aufgenommen. Die Aufnahme erfolgte vor dem Hintergrund der innerstadtischen, gut erschlos-
senen Lage des Plangebietes mit einer guten Infrastruktur und der Aufgabe der bisherigen Nut-
zung. Das Plangebiet wurde in der Vergangenheit bereits baulich genutzt und ist von Siedlungs-
flachen umgeben. Die vorliegende Planung entspricht daher in besonderer Weise den Anforde-
rungen des 8§ 1a BauGB, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen.

1.3 Hinweis zu 8 1a Abs. 5 BauGB (Klimaschutzklausel)

Der Anderungsbereich ist durch (inzwischen abgerissene) solitire Gebaude in einer Parkanlage
und vorhandene Gehdlz-/ Baumstrukturen sowie Wege gekennzeichnet. Ein weiterer Bereich
wird fur das neu errichtete Provinzhaus und fir das bestehende Blro- und Wohngebaude der
Ordensgemeinschatft einschlie3lich Stellplatzanlage und Gartenflachen genutzt.

Insbesondere Geholze sorgen im Hinblick auf das Schutzgut ,Klima / Luft* fir positive Einfliisse
und Ubernehmen eine wichtige Klimafunktion innerhalb des stadtischen Gefliges.

Durch die Anderung des Flachennutzungsplans werden klimaaktive Vegetationsbestéande in ei-
nem durch Warmebelastungen betroffenen Innenstadtbereich tberplant und es kann zu einer
Verénderung der lokalklimatischen Verhaltnisse kommen. Jedoch ist auch aufgrund der bisheri-
gen Darstellung eine Uberbauung fiir Nutzungszwecke des Gemeinbedarfs planungsrechtlich
maglich. In der verbindlichen Bauleitplanung werden griinordnerische Festsetzungen zur Vermin-
derung der Auswirkungen auf das Klima getroffen.

Aufgrund der Anderung ist nicht mit einer relevanten Zunahme von Treibhausgasemissionen zu
rechnen.

Durch die Planung entsteht ein innenstadtnaher, in den Stadtraum integrierter Wohnstandort mit
kurzen Wegen zu Einrichtungen der sozialen Infrastruktur und des taglichen Bedarfs. Der direkte
Anschluss an den Offentlichen Personennahverkehr sowie ortliche FuB- und Radwegeverbindun-
gen fordern eine umwelt- und klimavertragliche Mobilitét.

1.4 Hinweis zu Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz (BRPH) (Hochwasser-
und Starkregenschutzklausel)

Am 01.09.2021 ist der landertbergreifende Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz
(BRPH) in Kraft getreten. Der neue BRPH hat das Ziel, landerubergreifend die von Starkregen
und Hochwasser ausgehenden Gefahren zu verringern. Von besonderer Bedeutung sind die Si-
cherung und Riickgewinnung natiirlicher Uberschwemmungsflachen, die Risikovorsorge in po-
tenziell Uberflutungsgefahrdeten Bereichen (z.B. hinter Deichen) und der Rickhalt des Wassers
in der Flache des gesamten Einzugsgebiets. Der Plan soll das Wasserrecht unterstiitzen und
erganzen und dient dazu den Hochwasserschutz u.a. durch vorausschauende Planung zu ver-
bessern.
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104. Anderung des Flachennutzungsplans
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Die Ziele des BRPH sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung gemaf 8 1 Abs. 4 BauGB
zu beachten. Auch vor Inkrafttreten des BRPH waren die Belange des Hochwasserschutzes und
der Hochwasservorsorge, inshesondere die Vermeidung und Verringerung von Hochwasser-
schaden gemal 8 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB, bei der Aufstellung der Bauleitpl&ne grundsétzlich zu
bertcksichtigen. Eine - wie nun mit den Zielen und Grundsétzen des BRPH vorgesehene - allge-
meine Prifpflicht der Belange des Hochwasserschutzes geht Gber § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB hin-
aus. § 1 Abs. 4 BauGB verpflichtet, die im BRPH festgelegten Ziele zu beachten. Die Grundsatze
sind im Rahmen der Abwagung zu bericksichtigen.

Gemal dem landertbergreifenden Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz (BRPH) sind
insbesondere die nachfolgenden Ziele und Grundsétze des BRPH zu beachten bzw. berticksich-
tigen:

Ziel 1.1.1

Bei raumbedeutsamen Planungen und MalRnahmen einschliellich der Siedlungsentwicklung sind
die Risiken von Hochwassern nach MaRRgabe der bei 6ffentlichen Stellen verfligbaren Daten zu
prufen; dies betrifft neben der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses und
seinem raumlichen und zeitlichen Ausmal? auch die Wassertiefe und die Flie3geschwindigkeit.
Ferner sind die unterschiedlichen Empfindlichkeiten und Schutzwirdigkeiten der einzelnen
Raumnutzungen und Raumfunktionen in die Prifung von Hochwasserrisiken einzubeziehen.

Das Plangebiet der 104. FNP-Anderung liegt auRerhalb festgesetzter Uberschwemmungsberei-
che, so dass baubedingte erhebliche Auswirkungen - z.B. durch einen etwaigen Verlust von Re-
tentionsrdumen - nicht anzunehmen sind. Das Plangebiet liegt im Einzugsbereich des Fliel3ge-
wassers Munstersche Aa, das ca. 500 m nordwestlich entfernt durch den Aasee verlauft.

Ziel 1.2.1

Die Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf Hochwasserereignisse durch oberirdische
Gewasser oder durch Starkregen sind bei raumbedeutsamen Planungen und MaRnahmen ein-
schliel3lich der Siedlungsentwicklung nach Mal3gabe der bei 6ffentlichen Stellen verfigbaren Da-
ten vorausschauend zu prifen.

Anhand vorliegender Erkenntnisse (z. B. Starkregengefahrenhinweiskarte NRW) sind durch die
Lage und die bauliche Pragung des Plangebietes keine Auswirkungen des Klimawandels im Hin-
blick auf Hochwasserereignisse zu erwarten. Zum Schutz gegen die Folgen des Klimawandels in
Form von Starkregenereignissen und Hitzeperioden werden auf der Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 612
Festsetzungen zu Begriinung von Flachdachern und zum Schutz von Gebauden durch Starkre-
genereignisse getroffen.

Fur die Entsorgung des innerhalb des Plangebietes anfallenden Schmutz- und Regenwassers
wurde ein Entwasserungskonzept erarbeitet. Demnach ist ein Anschluss an das bestehende 6f-
fentliche Kanalnetz im Bereich der Strae Hoppendamm und des westlich anschlieRenden
Grundstiicks der Ordensgemeinschaft vorgesehen. Hier verlaufen ein Schmutzwasserkanal
(DN 800) und ein Regenwasserkanal (DN 1600) im Trennsystem. Die vorgesehenen Einleitungs-
punkte liegen im Nordwesten des Plangebietes an der Stral3e Hoppendamm und optional im
Westen des Plangebietes, westlich der geplanten Grinanlagen.
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104. Anderung des Flachennutzungsplans
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Die Ableitung des Regenwassers kann nur gedrosselt erfolgen. Die Einleitbeschrankung ist auf
80 I/sek fur ein Niederschlagsereignis der Jahrlichkeit T=2a und einer Dauerstufe von 5 Minuten
festgelegt. Das Regenwasser muss dementsprechend im Plangebiet zurlickgehalten bzw. zur
Verdunstung oder Versickerung gebracht werden.

Folgende MalRnahmen zur Regenriickhaltung von Niederschlagswasser sind im Plangebiet vor-
gesehen:

= Begrunung der Dacher der Tiefgaragen

= Dachbegriinung der Flachdacher entlang der Weseler Straf3e und Kolde-Ring

= Rigolenversickerung in Form von Blockkasten in den Bereichen mit ausreichend Grund-
wasserabstand innerhalb Block C, sudlich von Block C und im Innenbereich von Block A

= Stauraumkandle unterhalb der westlichen ErschlielBungsflachen im Bereich des urbanen
Gebietes MU 2

Fur Starkregenereignisse wurde ein Uberflutungsnachweis gemaR DIN 1986-100 fir eine Jahr-
lichkeit von T=30a (30-jahriges Regenereignis) gefiihrt. Die Uberflutungsnachweisflachen liegen
in den Blockinnenbereichen mit teilweise oberflachiger Ableitung (Notwasserwege) im Bereich
der entsprechend dem Masterplan geplanten Fugen.

Die Starkregenereigniskarte NRW zeigt fir das Plangebiet eine geringe Uberschwemmungs-
wahrscheinlichkeit. Die FlieRwege befinden sich Uberwiegend im Bereich der geplanten Griinan-
lagen und teilweise im Bereich der ehemaligen Gebaudestrukturen. Durch die vorgesehene Be-
bauung bzw. das Entwasserungskonzept werden die FlieBwege bei einem Starkregenereignis
entsprechend den im Uberflutungsnachweis vorgesehenen Wasserwegen verandert.

Grundsatz 11.1.1

Bei raumbedeutsamen Planungen und MalRnahmen in Einzugsgebieten nach § 3 Nummer 13
WHG sollen hochwasserminimierende Aspekte bericksichtigt werden. Auf eine weitere Verrin-
gerung der Schadenspotenziale soll auch dort, wo technische Hochwasserschutzanlagen schon
vorhanden sind, hingewirkt werden.

Bei dem Plangebiet der 104. FNP-Anderung handelt es sich um einen innerstadtischen Bereich,
der bereits seit Jahrzehnten zumindest teilweise baulich genutzt war und ist. Die Planung bereitet
eine weitgehende Versiegelung des Gebietes vor, was gegentber der Bestandsituation eine zu-
satzliche Beeintrachtigung bedeutet.

Im Plangebiet sind neben der Anlage grof3flachiger Dachbegrinungen verschiedene MalRnahmen
zur Regenruckhaltung von Niederschlagswasser vorgesehen (s. oben). Diese Mal3nahmen be-
deuten zusatzliche Retentionspotenziale trotz der geplanten weitgehenden Flachenversiegelung.

2. Planverfahren

Die férmliche Einleitung des Anderungs-Verfahrens erfolgte durch den Beschluss zur Aufstellung
der Anderung des Flachennutzungsplans gemaR § 2 Abs. 1 BauGB durch den Haupt- und Fi-
nanzausschuss (HFA) gemal § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW [epidemische Lage] vom 25.03.2020.
Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 612 ,\Weseler StralRe / Kolde-Ring"“ er-
folgte in der gleichen Sitzung im Parallelverfahren gemaf: § 8 Abs. 3 BauGB.

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR & 3 Abs. 1 BauGB erfolgte im Rahmen des
Verfahrens der Mehrfachbeauftragung pandemiebedingt in Form einer Online-Beteiligung tber
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die Projekthomepage www.klosterareal-pluggendorf.de. Die Beteiligungsphase fand in der Zeit
vom 11.06.2020 bis 28.06.2020 statt. Die eingegangenen Stellungnahmen bezogen sich im We-
sentlichen auf die Inhalte des Bebauungsplanes Nr. 612 ,Weseler Straf3e / Kolde-Ring".

Die frihzeitige Beteiligung der Behorden und Trager offentlicher Belange gemalRl § 4 Abs. 1
BauGB fand in der Zeit vom 11.05.2021 bis 11.06.2021 statt. Es wurden Stellungnahmen abge-
geben zur Notwendigkeit von hydrogeologischen Untersuchungen, zum Zielkonzept Freizeit und
Erholung, zur Notwendigkeit einer Artenschutzprifung und eines Umweltberichtes, zum Klima-
schutz und Klimaanpassung, zur Auslastung des bestehenden Kanalsystems, zur verkehrlichen
ErschlielBung, zur Leistungsféahigkeit der bestehenden Knotenpunkte, und zu Inhalten des Be-
bauungsplanes Nr. 612 ,Weseler Stral3e / Kolde-Ring“. Aufgrund der Stellungnahmen wurden
Gutachten zu den Themen Boden, Entwéasserung, Verkehr, Mobilitdt, Energie, Besonnung, Im-
missionsschutz und Artenschutz erstellt. Die Ergebnisse sind in das Anderungsverfahren zum
Flachennutzungsplan und / oder in die verbindliche Bauleitplanung eingeflossen.

Die offentliche Auslegung der Flachennutzungsplandnderung gemaf 8§ 3 Abs. 2 BauGB erfolgte
in der Zeit vom 20.06. bis einschlieRlich 20.07.2022. Aus der Offentlichkeit wurden im Wesentli-
chen Stellungnahmen, die die verbindliche Bauleitplanung betreffen, abgegeben. Die Beteiligung
der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemal} § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte pa-
rallel zur o6ffentlichen Auslegung ebenfalls in der Zeit vom 20.06. bis einschliel3lich 20.07.2022.
Aufgrund dieser Beteiligungen erfolgte keine Anderung der Planunterlagen.

3. Anderungsbereich

Der Geltungsbereich der 104. Anderung des Flachennutzungsplanes umfasst eine Flache von
ca. 5,9 ha und wird wie folgt begrenzt:

= im Norden durch die Wohnbebauung KornerstraBe / An den Muhlen / Hoppendamm /
Offenbergstralle

= im Osten durch die Bebauung Weseler StralRe 93 bis 105, die Weseler Stral3e und die
Wohnbebauung Kdrnerstral3e 51 bis 70

= im Suden durch den Kolde-Ring und die Weseler Stral3e

= im Westen durch die StraRe Hoppendamm, die Wohnbebauung Hoppendamm und Of-
fenbergstralle, die Offenbergstralle und das Grundstiick des Seniorenwohnheims Fried-
richsburg

Der Geltungsbereich des 104. Anderung des Flachennutzungsplanes (FNP) weicht von dem Gel-
tungsbereich des im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungsplanes Nr. 612 ,Weseler
StralRe / Kolde-Ring“ ab. So umfasst der Anderungsbereich zuséatzlich die ,verbleibenden® Fla-
chen der Ordensgemeinschaft westlich des B-Plan-Gebietes, um die Verkleinerung der derzeiti-
gen Gemeinbedarfsflache zu verdeutlichen. Eine Anderung ist fur diesen Teilbereich jedoch nicht
geplant. Die im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung erstellten Gutachten beziehen sich da-
her nur auf die Bereiche, flr die eine Nutzungsanderung angestrebt wird.

Begrindung / Seite 6 von 36



104. Anderung des Flachennutzungsplans
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4, Planungsrechtliche Situation

4.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung

Der geltende Regionalplan Minsterland wurde am 16.12.2013 vom Regionalrat Minster aufge-
stellt und am 27.06.2014 von der Landesplanungsbehérde Nordrhein-Westfalen bekannt ge-
macht. Seit dem 16.02.2016 wird der Regionalplan durch den Sachlichen Teilplan Energie sowie
seit dem 24.10.2018 zusatzlich durch den Sachlichen Teilplan Kalkstein ergénzt.

Der Anderungsbereich liegt innerhalb der als allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) dargestellten
Flachen des Regionalplanes. Der Kolde-Ring im Siiden des Anderungsbereiches ist als StraRe
fur den vorwiegend gro3rdumigen Verkehr dargestellt.

Mit Schreiben vom 22.04.2021 hat die Bezirksregierung Minster mitgeteilt, dass der Regional-
plan Munsterland fur den Geltungsbereich der 104. Anderung des Flachennutzungsplans einen
Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) festlegt und dass die geplante Umwandlung einer Gemein-
bedarfsflache in Wohnbauflache, gemischte Bauflache und Griinfliche mit den Zielen der Raum-
ordnung vereinbar ist.

4.2 Wirksamer Flachennutzungsplan

Der wirksame FNP der Stadt Miinster stellt fiir den Geltungsbereich der 104. FNP-Anderung der-
zeit vollstandig eine Flache fur Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Kirchen und kirchlichen
Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen® und im Norden mit der Zweckbestimmung
~Spielplatz“ dar. Zudem stellt der FNP eine Richtfunkstrecke nachrichtlich dar, die quer tber das
Plangebiet verlauft. Die an den Anderungsbereich anschlieRenden Flachen sind im Norden und
Westen als Wohnbauflachen dargestellt. Im Nordosten, sowie entlang der Weseler Strafl3e und
sudlich des Kolde-Rings schlieRen gemischte Bauflachen an.

Fur die beabsichtigte Entwicklung eines urbanen Quartiers ist somit die Anderung des FNP er-
forderlich.

4.3 Bestehendes Planungsrecht / sonstige Satzungen, Verordnungen

Der Anderungsbereich liegt im Geltungsbereich des iibergeleiteten Durchfiihrungsplans Nr. 5,
der hier lediglich die duRReren Grenzen der umgebenen Verkehrsflachen festsetzt. GemaR
§ 30 Abs. 3 BauGB richtet sich die Zulassigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes, der nicht mindestens Festsetzungen Uber die Art und das Maf3 der baulichen Nut-
zung, die Uberbaubaren Grundstucksflachen und die drtlichen Verkehrsflachen enthélt (einfacher
Bebauungsplan) im Ubrigen nach den 8§ 34 und 35 BauGB.

4.4 Stadtische Planungen und Konzepte

Das Plangebiet liegt aul3erhalb eines Landschaftsplanes der Stadt Miinster und der geman Luft-
qualitatsplan der Stadt Minster festgesetzten Umweltzone.

Das Zielkonzept Freizeit und Erholung der Grinordnung Munster (Fortschreibung 2012) sieht im
Bereich des Plangebietes eine Verbindung zwischen Freizeit- und Erholungseinrichtungen sowie
einen Stadtteilpark mit funktionalisierten Griinflachen fir die intensive Freizeit- und Erholungs-
nutzung fur das Stadtquartier vor.
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5. Raumliche und strukturelle Situation

5.1 Bestehende Situation Plangebiet und Umgebung

Das Plangebiet liegt am slidostlichen Rand des Stadtteils Pluggendorf in fulaufiger Entfernung
der Minsteraner Innenstadt und des Aasees. Im Osten wird das Gebiet durch die vier- bzw. funf-
spurige Weseler Stral3e begrenzt. Im Suden verlauft der Kolde-Ring (B54), an dem vis-a-vis des
Plangebietes der Hauptsitz der LVM Versicherung liegt. Im Norden grenzen unmittelbar an das
Plangebiet Privatgrundstiicke und Garten in einer urbanen Blockstruktur an. Das Grundsttick ei-
nes Seniorenwohnheims an der Offenbergstralle bzw. die Offenbergstralle selbst grenzen un-
mittelbar im Westen an das Plangebiet. Das bestehende Wohn- und Biirogebaude der Ordens-
schwestern befindet sich im Nord-Westen des Plangebietes an der StralRe Hoppendamm. Dar-
Uber hinaus befindet sich das erst vor kurzer Zeit erstellte neue Provinzhaus der Ordensgemein-
schaft im westlichen Teil des Anderungsbereichs.

Die ndhere Umgebung ist groRenteils durch eine drei- bis flinfgeschossige, tiberwiegend wohn-
baulich genutzte Bebauung aus der Nachkriegszeit gepragt. Entlang der dominierenden Stral3en-
zlige (Weseler StralRe, Kolde-Ring und Scharnhorststral3e) befinden sich zudem auch zahlreiche
gewerbliche Nutzungen.

Der Standort verfligt Uber eine sehr gute infrastrukturelle Ausstattung. Gemafld dem Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzept der Stadt Munster (Fortschreibung 2018) befinden sich in unmittelbarer
Umgebung des Standortes zwei Nahversorgungslagen: Eine an der Ecke Weseler StralRe / Geist-
stral3e, die zweite im Bereich Weseler Stral3e / Donders-Ring. Insbesondere entlang der Weseler
Stral3e befinden sich ein Supermarkt sowie weitere gewerbliche und dienstleistungsorientierte
Einrichtungen in fuB3laufiger Erreichbarkeit (Arzte, Friseure, Banken, Kanzleien, Hotels, Restau-
rants etc.).

Die ErschlieBung des Plangebiets erfolgt derzeit Gber die nérdliche Zuwegung ,Hoppendamm®.
Auch von der Weseler Stral3e aus gibt es eine kleine Zufahrt. Zur stdlichen und 6stlichen Seite
ist das Plangebiet weitestgehend durch eine markant gestaltete Mauer abgegrenzt. Die Anbin-
dung an den OPNV ist durch die direkte Nahe zu den Haltestellen ,Kolde-Ring / LVM* A-D gege-
ben. Zudem befinden sich die Haltestellen ,Offenbergstral3e” (im Westen), ,Sperlichstral3e” im
Siuden und ,GeiststralRe” (im Osten) in unmittelbarer Umgebung.

Im Plangebiet selbst befanden sich bis vor Kurzem weitere Gebaude der Ordensgemeinschaft.
Im Ubrigen ist das Plangebiet durch einen groRen Nutz- und Ziergarten mit groRflachig angelegte,
durch heimische Gehdlze, Gebuschen und Einzelbdumen gesaumte Zierrasenflachen gepragt.

Der unmittelbar angrenzende Kolde-Ring und die Weseler Strafl3e werden durch auf offentlichen
Flachen stehende Baumreihen flankiert. Innerhalb des Plangebietes befindet sich der grofite
Baumbestand. Hier ist z. T. auch &alterer Baumbestand vorhanden.

5.2 Bd&den innerhalb des Geltungsbereiches

Fur die Bdden der Teilbereiche, die sich im Eigentum der Investorin befinden, wurden durch Un-
tersuchungen die Versickerungsfahigkeit, die Baugrundeigenschaften sowie die Altlastensitua-
tion in mehreren aufeinanderfolgenden Gutachten vorgenommen.
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Insgesamt wurde festgestellt, dass unterhalb einer sandig-schluffigen Auffillung von umgelager-
ten Boden der gewachsene Boden ansteht. Dieser setzt sich aus Schluffen und Sanden zusam-
men, in denen Sandlinsen und Schiuff-Sand-Wechsellagerungen eingelagert sind. Der Grund-
wasserstand liegt zwischen 5,40 m und 1,60 m unter Geléandeoberflache. Es wurden keine Hin-
weise auf Schadstoffe vorgefunden. Es ergeben sich keine Einschrankungen fiir die angestrebten
Nutzungen.

Hinsichtlich der Versickerungsfahigkeit der Béden wurde festgestellt, dass in allen Bereichen eine
gute Durchlassigkeit gegeben ist. Die Ergebnisse hinsichtlich der Versickerungsfahigkeit auf den
Grundstuicken der Investorin lassen sich auf die im nordwestlichen Geltungsbereich gelegenen
Grundstuicke der Ordensschwestern, fur die bislang keine Untersuchungen vorliegen, Ubertragen.
Der nordwestlich an die Koérner Strafl3e angrenzende Bereich war bislang unbebaut, so dass hier
zudem nicht mit Altlasten zu rechnen ist.

Fur die Grundstuicke der Ordensschwestern im Nordwesten und Westen des Anderungsberei-
ches haben keine Untersuchungen stattgefunden, da in diesem Bereich keine bauliche Mal3nah-
men vorgesehen sind.

Die Karte des geologischen Dienstes weist fir ca. 2/3 des Plangebietes schitzenswerten Boden
(typische Braunerde) aus (stidwestlicher Bereich).

5.3 Kampfmittel

Ein konkreter Blindganger-Verdachtspunkt wurde durch den Kampfmittelraumdienst bereits im
Vorfeld der AbrissmalRnahmen untersucht. Die Untersuchung konnte den Blindgéngerverdacht
nicht bestatigen. In der verbindlichen Bauleitplanung wird ein Hinweis zur Durchfiihrung von Son-
dierungsmafinahmen vor Baubeginn und zum Verhalten bei Funden im Rahmen der Bauarbeiten
aufgenommen.

6. Anderungsinhalte

6.1 Flachen fir Gemeinbedarf

Kiinftig wird noch der westliche Teilbereich des Anderungsbereichs durch die Ordensschwestern
genutzt. Entsprechend der bestehenden Nutzung wird fir diesen Bereich die bestehende Dar-
stellung einer Flache fur den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Kirchen und kirchlichen
Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen” beibehalten.

6.2 Wohnbauflachen

Angrenzend an die Uberwiegend wohnbaulich genutzten Siedlungsflachen im Bereich der Stral3e
Am Hoppendamm im Norden des Anderungsbereiches ist die Darstellung von Wohnbauflachen
vorgesehen. Die Darstellung entspricht dem im Rahmen der Mehrfachbeauftragung entwickelten
Nutzungskonzept, das eine tberwiegende wohnbauliche Nutzung im Norden des Plangebietes
vorsieht.

Die Darstellung einer wohnbaulichen Nutzung im Anschluss an bereits fir wohnbauliche Zwecke
genutzte Siedlungsbereiche tragt dazu bei, dringenden Wohnraumbedarf in Minster zu decken
und eine hochwertige innerstadtische Lage fur Wohnbauzwecke zu nutzen.
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6.3 Gemischte Bauflachen

Der siidliche Teil des Anderungsbereiches — angrenzend an die Hauptverkehrsachsen Weseler
Strafl3e und Kolde-Ring — wird kiinftig als gemischte Bauflache dargestellt. Somit werden die Vor-
aussetzungen fir Umsetzung eines urbanes Quartiers mit einer vielfaltigen Nutzungsstruktur ge-
schaffen. Die an die beiden Stral’en angrenzenden Bereiche sind bereits durch eine vielfaltige
Nutzungsstruktur gepragt. Durch die Darstellung als gemischte Bauflache werden diese Struktu-
ren logisch fortgesetzt und weiterentwickelt.

6.4 Grunflachen

Zwischen den StraRen Hoppendamm und Kolde-Ring — im Ubergang zwischen gemischten Bau-
flachen, Wohnbauflachen und Gemeinbedarfsflachen — ist die Darstellung einer Grinflache mit
den Zweckbestimmungen Spielplatz und Parkanlage vorgesehen. Die Darstellung tragt den Aus-
sagen des Zielkonzeptes ,Freizeit und Erholung” der Griinordnung der der Stadt Munster (Fort-
schreibung 2012) Rechnung, das eine in Nord-Sudrichtung verlaufende Grinverbindung zwi-
schen dem Aasee im Norden und verschiedenen Parkanlagen sudlich des Plangebietes vorsieht.
Im Bereich des Plangebietes sieht das Zielkonzept zudem eine Parkanlage mit funktionalisierten
Griunflachen und intensiver Freizeit- und Erholungsnutzung vor. Durch die Darstellung der Grin-
flache wird auch dieser Zielsetzung Rechnung getragen. Die Verortung des Griinstreifens be-
ricksichtigt zudem den im Plangebiet vorhandenen erhaltenswerten Baumbestand.

Die Darstellung der Grunflache tragt zu der vorgesehenen Entwicklung des gesamten Plangebie-
tes zu einem neuen modernen und lebendigen Stadtbaustein bei, der nicht nur dem Wohnen und
Arbeiten dient, sondern auch Aufenthalts- und Erholungsflachen fiir die die Bewohner und Besu-
cher des Quartiers anbietet. Auch im Hinblick auf die zukiinftige Bebauung der als Wohnbaufla-
chen und gemischte Bauflachen vorgesehenen Bereiche stellt die erganzende Sicherung einer
Griunflache im Flachennutzungsplan einen sinnvollen Beitrag zur Minimierung der Auswirkungen
auf das lokale Klima dar.

7. Flachenbilanz

Die Flachengrol3en stellen aufgrund der unscharfen Darstellung des Flachennutzungsplanes nur
eine grobe Einordnung dar:

Geltungsbereich ca. 59.000 m2 100 %
Wohnbauflachen ca. 18.800 m2 32%
Gemischte Bauflachen ca. 24.300 m? 41 %
Grunflachen ca. 2.900 m? 1%
Gemeinbedarfsflachen ca. 13.000 m? 22 %

Tabelle 1: Flachenbilanz
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8. Gutachten

Im Rahmen des im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplanes Nr. 612 ,Weseler Stralde /
Kolde-Ring" wurden Gutachten zu den Themen Artenschutz, Immissionsschutz, Boden, Archao-
logie, Verschattung, Verkehr, Bestandsbdume, Energieversorgung aufgestellt. Die Ergebnisse
der Gutachten werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung beachtet.

9.  Auswirkungen auf die Umwelt / Umweltbericht gemaf § 2 a BauGB

Das Baugesetzbuch (BauGB) schreibt in § 2 Abs. 4 die Durchfihrung einer Umweltprifung
grundsatzlich far alle Bauleitplanverfahren vor. Nur in Ausnahmefallen kann von einer Umwelt-
prifung abgesehen werden.

Die Umweltprtfung hat nach § 2 Abs. 4 BauGB daflr Sorge zu tragen, fur die Belange des Um-
weltschutzes sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1la
BauGB die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln. Deren Darstellung und
Bewertung erfolgt in einem Umweltbericht. Der Umweltbericht bildet nach § 2a BauGB einen ge-
sonderten Teil der Begrindung. Die regelm&Rig zu erarbeitenden Inhalte des Umweltberichts
ergeben sich aus der BauGB-Anlage zu 8 2 Abs. 4 und § 2a BauGB.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist die Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3 BauGB
i. V. m. 8 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu beachten.

Die in diesem Umweltbericht dargestellte Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Zustan-
des des Plangebietes basiert auf dem Realbestand zum Zeitpunkt vor den durchgefiihrten Ab-
brucharbeiten im Jahr 2021.

Im Folgenden wird die Umwelt anhand der Schutzguter Mensch, Tiere, Pflanzen und biologische
Vielfalt, Boden und Flache, Wasser, Klima, Luft sowie Orts- und Landschaftsbild und Kulturelles
Erbe beschrieben und die Auswirkungen der Planung werden herausgearbeitet.

Die baubedingten Projektwirkungen sind in der Regel zeitlich auf die Bauphase begrenzt. Dazu
zahlen alle Eingriffe, die sich im unmittelbaren Baustellenbereich durch die Bauabwicklung erge-
ben. Temporare baubedingte Eingriffe kdnnen z. B. durch Bau- und Lagerflachen sowie aufgrund
bendtigter Arbeitsrdume entstehen. Die indirekten Wirkungen der Bauphase, wie visuelle Stor-
reize, Larm, Licht oder Staub, beeintrachtigen temporar, auch Uber ihren Ursprungsort hinaus,
die jeweiligen Nachbarflachen.

Als anlagebedingte Projektwirkungen gelten alle durch die Planung bzw. neue Bebauung verur-
sachten nachhaltigen Veranderungen des Naturhaushaltes und der Lebensrdume.

Die betriebsbedingten Projektwirkungen treten dauerhaft durch die angesiedelte Nutzung selbst
auf. Dies sind in der Regel indirekte Wirkungen wie visuelle Storreize, Larm, Emissionen, Licht
oder Staub, die auf die angrenzenden Lebensraume wirken.

9.1 Rahmen der Umweltprufung

Als Ziele des Umweltschutzes werden die einschlagigen Gesetze, Rechtsverordnungen, Erlasse,
Verwaltungsvorschriften und Technischen Anleitungen zugrunde gelegt, die fur die jeweiligen
Schutzguiter im Bauleitplanverfahren anzuwenden sind.
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Im 81 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sowie im § 2 Abs. 1 BNatSchG werden allgemein die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege benannt, die im Rahmen der Umweltpriifung und der
Eingriffsregelung als sogenannte Schutzguter zu berticksichtigen und zu bewerten sind.

Folgende Paragrafen im Baugesetzbuch (BauGB) sind von zentraler Bedeutung fir die Umwelt-
prifung:

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 — Belange des Umweltschutzes

§ la — Erganzende Vorschriften zum Umweltschutz, inklusive der Eingriffsregelung
§ 2 Abs. 4 — Umweltprifung

§ 2a — Umweltbericht

§ 4 — Beteiligung der Behdrden

§ 4c — Uberwachung

8§ 6 Abs. 5 und 8 10 Abs. 4 — Zusammenfassende Erkl&arung

Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4 und den 88 2a und 4c) — Inhalt des Umweltberichts

Folgende Paragrafen im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind von zentraler Bedeutung fir
die Umweltprifung:

Allgemein:

§ 1 - Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Fir den Artenschutz:

88 13 -15 — Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

8§ 44 — Verbotstatbestande

8§ 45 — Ausnahmen

Im Folgenden werden die aus den einschlagigen Fachgesetzen formulierten Ziele fur die einzel-
nen Schutzgiter kurz aufgelistet.

Schutz- Quelle Zielaussage

gut

Tiere und | Bundesnaturschutzge- Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen

Pflanzen |setz/Landesnaturschutzge- |Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen
setz NRW auch in Verantwortung fur die kinftigen Generatio-

nen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so

zu schitzen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit

erforderlich, wiederherzustellen, dass

e die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Na-
turhaushaltes,

e die Regenerationsfahigkeit und nachhaltige
Nutzungsfahigkeit der Naturgtter,

e die Tier- und Pflanzenwelt einschliellich ihrer
Lebensstéatten und Lebensraume sowie
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e die Vielfalt, Eigenart und Schonheit sowie der
Erholungswert von Natur und Landschaft auf
Dauer gesichert sind.

Baugesetzbuch Bei Aufstellung der Bauleitplane sind insbesondere
die Belange des Umweltschutzes einschlief3lich des
Naturschutzes und der Landschaftspflege zu be-
ricksichtigen; insbesondere die Auswirkungen auf
Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima
und das Wirkungsgefuge zwischen ihnen sowie die
Landschaft und die biologische Vielfalt § 1 Abs. 5

Nr. 7 BauGB

Boden Bundesbodenschutzge- Ziele des BBodSchG sind

setz/Landesbodenschutzge- | e der langfristige Schutz des Bodens hinsichtlich
setz NRW seiner Funktionen im Naturhaushalt, insbeson-

dere als

e Lebensgrundlage und -raum fiir Menschen,
Tiere und Pflanzen

e Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen
Wasser- und Nahrstoffkreislaufen

e Ausgleichsmedium fir stoffliche Einwirkun-
gen (Grundwasserschutz),

e Archiv fir Natur- und Kulturgeschichte,

e Standorte fur Rohstofflagerstatten, fir land-
und forstwirtschaftliche sowie siedlungsbe-
zogene und offentliche Nutzungen,

e der Schutz des Bodens vor schadlicher Bo-
denveranderungen

o Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen
schadlicher Bodenveranderung
o die Forderung der Sanierung schadlicher Bo-
denveranderungen und Altlasten
Baugesetzbuch Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und
Boden durch Wiedernutzbarmachung von Flachen,
Nachverdichtung und Innenentwicklung zur Verrin-
gerung zusatzlicher Inanspruchnahme von Bdden
(8 1a Abs. 2 BauGB).
Wasser Wasserhaushalts-gesetz Sicherung der Gewasser als Bestandteil des Natur-

haushaltes und als Lebensraum fir Tiere und Pflan-
zen und deren Bewirtschaftung zum Wohl der All-
gemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer Be-
eintrachtigungen ihrer 6kologischen Funktionen.

Landeswassergesetz

Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewas-
ser vor vermeidbaren Beeintrachtigungen und die
sparsame Verwendung des Wassers sowie die Be-
wirtschaftung von Gewéssern zum Wohl der Allge-
meinheit.
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Niederschlagswasser ist fur erstmals bebaute oder
befestigte Flachen ortsnah zu versickern, zu verrie-
seln oder in ein Gewasser einzuleiten, sofern es die
ortlichen Verhdltnisse zulassen.

Klima

Landesnaturschutzgesetz
NRW

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und
Landschaft zur Sicherung des Naturhaushaltes
(und damit auch der klimatischen Verhéltnisse) als
Lebensgrundlage des Menschen und Grundlage fur
seine Erholung.

Klimaanpassungskonzept
Nordrhein-Westfalen
(KIANG)

Festlegung von Klimaanpassungszielen und Schaf-
fung der rechtlichen Grundlagen fiur die Erarbeitung
einer Klimaanpassungsstrategie

Luft

Bundesimmissionsschutzge-
setz

Schutz der Menschen, der Tiere und Pflanzen, des
Bodens, des Wassers, der Atmosphéare sowie der
Kultur- und Sachguter vor schadlichen Umweltein-
wirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hin-
sichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefah-
ren, erhebliche Nachteile und Belastigungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschiitterun-
gen, Licht, Warme, Strahlen und ahnliche Erschei-
nungen).

TA Luft

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft
vor schédlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen sowie deren Vorsorge zur Erzie-
hung eines hohen Schutzniveaus fur die gesamte
Umwelt.

Land-
schaft

Bundesnaturschutzge-
setz/Landesnaturschutzge-
setz NRW

Schutz, Pflege, Entwicklung und ggf. Wiederher-
stellung der Landschaft aufgrund ihres eigenen
Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen
auch in Verantwortung fur die kinftigen Generatio-
nen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur
dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und
Schonheit sowie des Erholungswertes von Natur
und Landschaft.

Mensch

TA Larm,
BImSchG & VO
DIN 18005

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft
vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerau-
sche sowie deren Vorsorge. Als Voraussetzung fur
gesunde Lebensverhaltnisse fur die Bevolkerung ist
ein ausreichender Schallschutz notwendig, dessen
Verringerung insbesondere am Entstehungsort,
aber auch durch stadtebauliche Mafinahmen in
Form von Larmvorsorge und -minderung bewirkt
werden soll.

Kultur-
und
Sachgu-
ter

Baugesetzbuch,
Denkmalschutzgesetz NRW

Schutz von Kultur- und sonstigen Sachgdtern vor
negativen Einfliissen, Uberbauung etc.

Tabelle 2: Fachgesetzliche Ziele und Vorgaben des Umweltschutzes

Begrindung / Seite 14 von 36




104. Anderung des Flachennutzungsplans
im Stadtteil Pluggendorf
im Bereich Weseler Stral3e / Kolde-Ring

9.2 Kurzdarstellung der Planung

Das Gelande der enemaligen Friedrichsburg am Hoppendamm war bis vor kurzem Sitz des Or-
dens der Vorsehungsschwestern. Nach dem Umzug der Ordensgemeinschaft in das neue Pro-
vinzhaus an der OffenburgstraRe 15 (direkt im Westen des Anderungsbereiches) wurde der
grof3te Teil des Grundstiicks in einem Bieterverfahren an die LVM Versicherung veréduf3ert. Diese
beabsichtigt hier ein urbanes Stadtquartier zu entwickeln. Das ehemalige Provinzhaus der Vor-
sehungsschwestern und die Nebengebaude wurden zwischenzeitlich zurtickgebaut. Ein Teilbe-
reich im Norden und im Nordwesten (Wohn- und Birogebaude der Ordensschwestern am Hop-
pendamm) sind im Eigentum der Ordensgemeinschaft verblieben. Die Ordensgemeinschaft be-
absichtigt hier den Erhalt des Gebaudes und eine wohnbauliche Ergdnzung.

Angesichts der zentralen Lage unweit der Innenstadt und der unmittelbaren Nahe von Nahver-
sorgungslagen entlang der Weseler Straf3e und von Erholungsflachen wie dem Aasee, bietet die
Flache das Potenzial fur die Entwicklung eines vielfaltigen, urbanen Quartiers. Die Entwicklung
des Plangebietes bietet die Chance, die vorhandene Infrastruktur zu starken und bereits genutzte
Flachen in stadtischer Lage einer neuen (stark nachgefragten) Nutzung zuzufthren.

Zur Sicherung einer hohen stadtebaulichen Qualitat wurde im Sommer 2020 fir das Areal eine
Mehrfachbeauftragung (nicht anonymes Verfahren) von vier qualifizierten Planungsbiros durch-
gefiihrt. Als Sieger wurde nach einer Uberarbeitungsphase durch das Begleitgremium mit Vertre-
tern der Stadt Munster, der Investorin und drei externen Experten der Entwurf des Bliros Loren-
zen Mayer Architekten, Berlin, mit Becht landscape Landschaftsarchitekten, Kopenhagen, aus-
gewahilt.

Der wirksame Flachennutzungsplan der Stadt Munster stellt fir den Geltungsbereich der 104.
Flachennutzungsplanédnderung derzeit vollstandig eine Flache fir Gemeinbedarf mit der Zweck-
bestimmung ,Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen” und im
Norden mit der Zweckbestimmung , Spielplatz* dar. Zudem stellt der Flachennutzungsplan eine
Richtfunkstrecke nachrichtlich dar, die quer liber das Plangebiet verlauft. Die an den Anderungs-
bereich anschlieRenden Flachen sind im Norden und Westen als Wohnbauflachen dargestellt. Im
Nordosten sowie entlang der Weseler Straf3e und sudlich des Kolde-Rings schlieRen gemischte
Bauflachen an. Fiir die beabsichtigte Entwicklung eines urbanen Quartiers ist somit die Anderung
des Flachennutzungsplanes erforderlich.

Der Bedarf an Grund und Boden belduft sich insgesamt auf ca. 59.000 m2. Davon werden ca.
59.000 m2 im wirksamen Flachennutzungsplan als Flachen fir den Gemeinbedarf dargestellt. Mit
der 104. Anderung werden ca. 18.800 m2 als Wohnbauflache, ca. 24.300 m2 als Gemischte Bau-
flache und ca. 2.900 m2 als Grunflache dargestellt. Im Westen bleiben ca. 13.000 m? als Flachen
fur den Gemeinbedarf bestehen.

Mit der 104. Anderung des Flachennutzungsplanes sowie der parallel erfolgenden Aufstellung
des Bebauungsplans 612: Weseler Stral3e / Kolde-Ring sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen fir die Umsetzung des Vorhabens geschaffen werden.

9.3 Abgrenzung Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der 104. Anderung des Flachennutzungsplanes umfasst eine Flache von
ca. 5,9 ha und wird wie folgt begrenzt:
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¢ im Norden durch die Wohnbebauung KornerstralBe / An den Muhlen / Hoppendamm /
Offenbergstralle

e im Osten durch die Bebauung Weseler Stral3e 93 bis 105, die Weseler StralRe und die
Wohnbebauung Kdrnerstral3e 51 bis 70

e im Siuden durch den Kolde-Ring und die Weseler Stral3e

e im Westen durch die Strale Hoppendamm, die Wohnbebauung Hoppendamm und Of-
fenbergstralle, die Offenbergstralle und das Grundstiick des Seniorenwohnheims Fried-
richsburg

Der Geltungsbereich des 104. Anderung des Flachennutzungsplanes weicht von dem Geltungs-
bereich des im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungsplanes Nr. 612 ,\Weseler Stral3e /
Kolde-Ring“ ab. So umfasst der Anderungsbereich zusatzlich die ,verbleibenden* Flachen der
Ordensgemeinschaft westlich des Bebauungsplangebietes, um die Verkleinerung der derzeitig
dargestellten Gemeinbedarfsflache zu verdeutlichen. Eine Nutzungsanderung ist fir diesen Teil-
bereich jedoch nicht geplant. Die im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung erstellten Gutach-
ten beziehen sich daher nur auf die Bereiche fir die eine Nutzungsanderung angestrebt wird.

9.4 Umweltbeschreibung / Umweltbewertung und Wirkungsprognose

Im Folgenden wird die Umwelt anhand der Schutzguter Mensch, Tiere, Pflanzen und biologische
Vielfalt, Boden und Flache, Wasser, Klima, Luft sowie Ortsbild und Kultur- und sonstige Sachgu-
ter beschrieben und die Auswirkungen der Planung herausgearbeitet.

9.4.1 Menschen und menschliche Gesundheit

Bestandssituation der Umwelt

Das Schutzgut Mensch, seine Gesundheit und die Bevdlkerung umfasst samtliche Funktionen
der Umwelt, die sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der innerhalb des Plangebietes
oder seines Wirkungsbereichs arbeitenden und wohnenden Menschen auswirken koénnen
(BUNZEL 2005).

Schallimmissionen/Larm

Im Rahmen des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 612 wurde eine schall-
technische Untersuchung (nts Ingenieurgesellschaft, 2022) durchgefihrt.

StralRenverkehrslarm

Die Ergebnisse zeigen, dass im Bestand die den Gebietsnutzungen entsprechenden schalltech-
nischen Orientierungswerte der DIN 18005 fur allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete sowohl
tags als auch nachts tberschritten werden. Der als obere Grenze herangezogenen Immissions-
grenzwerte von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts, bei dem noch gesunde Wohn- und Aufent-
haltsverhaltnisse gewahrleistet werden kénnen, werden tagsiber und nachts tberschritten.

Der heranzuziehende Schwellenwert zur Gesundheitsgefahr von tags 70 dB(A) wird an den re-
prasentativ ausgewahlten Immissionsorten norddstlich/dstlich des Plangebietes entlang der We-
seler StralRe Uberschritten. Im Nachtzeitraum wird der Schwellenwert von 60 dB(A) ebenfalls
uberschritten.
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Verkehrslarm der Umgebung

Neben den auf das Plangebiet einwirkenden Larmimmissionen wurden auch die Auswirkungen
auf die Umgebung Uberprift. Die untersuchten Immissionsorte liegen an den Hauptverkehrsstra-
Ben Weseler Stral3e und Kolde-Ring.

Als kritischer Schwellenwert gilt in der Regel ein Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags bzw.
60 dB(A) nachts. Bei Erreichen bzw. Uberschreiten dieser Werte ist von einer Gefahrdung der
menschlichen Gesundheit auszugehen. Die Untersuchungen ergeben, dass der kritische Schwel-
lenwert bereits im Bestand tagstber und nachts tberschritten wird. Alle betroffenen Immission-
sorte liegen an der Weseler Stral3e.

Gewerbelarm

Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung werden die zulassigen Immissionsrichtwerte
der TA-Larm fur allgemeine Wohngebiete (WA) und urbane Gebiete (MU) im Bereich der an die
KdrnerstralRe, Weseler StraRe und die Stral3e Kolde-Ring angrenzenden Bestandsbebauungen
im Tages- und Nachtzeitraum eingehalten bzw. unterschritten.

Wohn- / Wohnumfeldfunktionen
Im Plangebiet befindet sich keine wohnbauliche Nutzung.

Im Norden, Osten und Westen grenzt im Bestand eine Wohnbebauung an das Plangebiet an. Im
Siuden grenzen gewerbliche Bauten an.

Erholung und Freizeit

Im Bestand ist das Plangebiet fir die Freizeit- und Erholungsnutzung geeignet. Jedoch ist es
durch die vollstandige Einfriedung nicht fiir die Offentlichkeit zugénglich. Im Nordosten wird das
Plangebiet durch einen bestehenden Ful3- und Radweg an die Kornerstral3e angebunden.

Grinordnung Minster
Zielkonzept Freizeit und Erholung

Die Karte weist fur das Plangebiet eine Flache fur Erholung und Freizeit aus. So werden die
Flachen des Plangebietes als noch zu beplanender Stadtteilpark ausgewiesen. Westlich des
Plangebietes weist die Grinordnung eine Parkanlage mit funktionalisierten Grunflachen mit einer
intensiven Freizeit- und Erholungsnutzung aus. Hier soll eine Verbindung zwischen Freizeit- und
Erholungseinrichtungen entstehen.

Des Weiteren liegt der Untersuchungsraum nicht innerhalb der Grinzuge oder Griinringe, sodass
eine Betroffenheit nicht gegeben ist.

Grunsystem/Freiraumkonzept

Das historisch gewachsene Griinsystem in Munster ist einmalig und besteht aus drei Grunringen
und 7 Grinzugen.

Seit dem 18. Jahrhundert hat MlUnster mit der Promenade einen geschlossenen ersten Griinring.
Auf diesen griinen Ring laufen radial sieben Hauptgriinziige zu. Die Flachen eines zweiten Griin-
rings umschlielen die Kernstadt. Der dritte Griinring umfasst die bis zur Stadtgrenze reichende
freie Landschaft im Bereich der aufReren Stadtteile.
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Das Plangebiet liegt nicht innerhalb von Flachen eines Grinrings und aufRerhalb des Griunsys-
tems.

Prognose des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung / MaBhahmen

Schallimmissionen/Larm
StralRenverkehrslarm

Im vorliegenden Fall wurden die Gerauschimmissionen fir die AuRenwohnbereiche sowie fur das
am starksten belastete Geschoss (3. OG) ermittelt.

Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung werden die Orientierungswerte der DIN 18005
durch den Verkehrslarm bei freier Schallausbreitung im 3. Obergeschoss (11,4 m Hohe) im all-
gemeinen Wohngebiet sowie innerhalb der urbanen Gebiete Uberschritten.

Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von tags 59 dB(A) und nachts 49 dB(A) fur allge-
meine Wohngebiete, bei deren Einhaltung im Allgemeinen noch von gesunden Arbeits- und
Wohnverhdaltnissen ausgegangen werden kann, wird tags und nachts nur in einem relativ kleinen
Bereich im Sudosten des allgemeinen Wohngebietes WA 3 Uberschritten. Innerhalb der urbanen
Gebiete werden die Grenzwerte der 16. BImSchV im sudgstlichen Teilbereich Gberschritten.

Der heranzuziehende Schwellenwert zur Gesundheitsgefahr von tags 70 dB(A) und nachts
60 dB(A) wird in den allgemeinen Wohngebieten eingehalten. In den urbanen Gebieten kommt
es hingegen im Nahbereich der Weseler StraRe und der Kreuzung zum Kolde-Ring zu einer Uber-
schreitung. In diesen Bereichen sind, auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, MalRnahmen
zum Schutz vor schadlichen Gesundheitseinwirkungen zu treffen.

Fur AulRenwohnbereiche ist mindestens die Einhaltung des orientierend herangezogenen Dauer-
larmpegels von 62 dB(A) tagsiber zu gewahrleisten. Die Beurteilungsgrenze von 62 dB(A) wird
hierbei hilfsweise herangezogen und sichert eine angemessene Kommunikation im Auf3enbe-
reich. In bestimmten Abstanden von der Weseler StraRe und dem Kolde-Ring wird dieser Dauer-
larmpegel Uberschritten. Dementsprechend kann in diesen Bereichen nicht ohne weitere Maf3-
nahmen von einer weitestgehend ungestérten Kommunikation sowie einer angemessenen Auf-
enthaltsqualitat ausgegangen werden. Im allgemeinen Wohngebiet wird ein Dauerlarmpegel von
62 dB(A) in den AuRenwohnbereichen nicht erreicht, weshalb von einer angemessenen Aufent-
haltsqualitat gesprochen werden kann.

Verkehrslarm der Umgebung

Mit Umsetzung der Planung kommt es an keinem der Immissionsorte zu einer erstmaligen Uber-
schreitung der Schwellenwerte. Jedoch ist mit einer weiteren geringfligigen Erhéhung der Beur-
teilungspegel an den betroffenen Immissionsorten zu rechnen. Der hdchste Anstieg von
0,7 dB(A) tags und 0,5 dB(A) nachts liegt im Bereich der Weseler StraRe 105 im 1. OG vor. Durch
die Planung wird somit der ,stadtebauliche Missstand“ einer hohen Larmbelastung verstarkt.

Insgesamt sind aufgrund der bestehenden larmbedingten Belastungen im Plangebiet ohne wei-
teres SchallschutzmaBnahmen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durchzufiihren.

Gewerbelarm

Mit Umsetzung der Planung sind innerhalb des Plangebietes weitere gewerbliche Einrichtungen,
ein Mobility Hub und Tiefgaragen vorgesehen. Die Berechnungen des Schallgutachtens zeigen,
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dass die Immissionsrichtwerte der TA Larm bei der zugrunde gelegten Betriebsweise an den
malfdgeblichen Immissionsorten innerhalb des Plangebietes zum Tageszeitraum eingehalten wer-
den. Im Nachtzeitraum hingegen kénnen Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte an den Tief-
garagenzufahrten und im Umfeld des Mobility Hub nicht ausgeschlossen werden. Durch Schall-
schutzmalRnahmen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kdénnen Vorkehrungen zum
Schutz vor Gewerbelarm getroffen werden.

Wohn-/Wohnumfeldfunktionen

Um die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse fir die geplante
Bebauung gewahrleisten zu kénnen, wurde im Rahmen des parallel in Aufstellung befindlichen
Bebauungsplanes eine Verschattungsstudie (Lohmeyer, 2022) durchgefiihrt. Nach DIN
EN 17037 wird zwischen drei Qualitatsstufen unterschieden, die Besonnungsdauer von 1,5 h
sollte dabei mindestens eingehalten werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine Unterschreitung des Sollwerts von 1,5 h
Besonnungsdauer nur in Teilbereichen der geplanten Gebaude entlang der Fassaden mit einer
verminderten Abstandflache dokumentiert werden konnte.

Freizeit und Erholung
Mit Umsetzung der Planung entstehen oOffentliche Parkstrukturen, begriinte Innenhéfe sowie Gar-
tenbereiche, die von den Anwohnern bzw. Firmen zur Erholung genutzt werden kdnnen.

9.4.2 Pflanzen und Tiere / biologische Vielfalt
Derzeitige Umweltsituation

Pflanzen

Im Rahmen der Ausarbeitung der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung hat im Sommer 2021 eine
Kartierung der Biotoptypen im Plangebiet stattgefunden. Als Bewertungsmodell dient das Mins-
teraner Modell. Nachfolgend sind in Tabelle 2 die angetroffenen Biotoptypen mit ihrer 6kologi-
schen Bedeutung aufgelistet.

Biotoptyp Okologische Bedeutung
Versiegelte Flache, asphaltierte Wege Geringe Bedeutung
Junge.\I/orW|egend standortheimische Hohe Bedeutung
Laubbaume

Alte vqrvwegend standortheimische Hohe Bedeutung
Laubbdume

Jungg/alte nicht standortheimische Na- Geringe Bedeutung
delbdume

Mittelalte Obstbaume Mittlere Bedeutung
Intensivrasen Geringe Bedeutung
Junge Schnitthecken Mittlere Bedeutung
Geblisch Mittlere Bedeutung
Mauer mit Efeubewuchs Geringe Bedeutung

Tabelle 3: Biotoptypen im Plangebiet

Daim Jahr 2021 bereits Abrissarbeiten im Untersuchungsraum stattgefunden haben, bezieht sich
die nachfolgende Beschreibung des Plangebietes auf den Ist-Zustand vor den Abbrucharbeiten.
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Das zentrale Plangebiet stellte sich Gberwiegend als Gebaudekomplex des Klosters am Hoppen-
damm dar, welcher aus mehreren Gebaudeteilen bestand. Im Norden befanden sich auf3erdem
Wirtschaftsgebaude, eine Lagerhalle sowie Garagen.

Besonders im dstlichen Bereich des Plangebietes sowie im Nahbereich des Gebaudekomplexes
befanden sich Flachen mit dichten Geblischen bestehend aus beispielsweise Brombeeren,
Buchsbaum, Farn, Rhododendron, llex. Des Weiteren konnte im Osten eine mit Efeu bewach-
sene Mauer dokumentiert werden.

An der Ost-, Sud- und Westflanke des Untersuchungsraumes schlossen dicht bewachsene Fla-
che mit jungen/ alten vorwiegend heimischen Laubb&umen (Buche, Ahorn, Birke) sowie mit nicht
standorttypischen jungen/ alten Nadelb&umen (Tannen, Kiefer) an. Hier konnte auch teilweise ein
Unterwuchs bestehend aus Stréuchern erfasst werden.

Der Grof3teil der Freiflachen stellte sich als Intensivrasen dar, welcher durch eine regelmafiiige
Mahd gepflegt wurde. Vereinzelt befanden sich heimische Laubbdume und nicht standorttypische
Nadelbaume auf der Rasenflache. Suidostlich konnte eine mit Obstbaumen (z. B. Apfel) bestan-
dene intensiv genutzte Wiesenflache erfasst werden. Weitere einzelne Obstbaume (z. B. Kir-
schen) konnten im Norden sowie im Nordwesten kartiert werden. Asphaltiere Wege bzw. Stral3en
unterteilten den Intensivrasen immer wieder in kleinere Teilbereiche.

Im Westen wurde ein Fahrweg durch ein Beet mit Ziergrinpflanzungen begleitet.

Hecken konnten im Bereich des dstlich gelegenen Parkplatzes erfasst werden sowie im Bereich
der kleinen Obstwiese.

Stadtbiotopkartierung Minster

Gemal} der Stadtbiotopkartierung der Stadt Minster sind die Gartenflachen des Klosterareals als
schutzwuirdiger Biotopkomplex ausgewiesen. Die Schutzwirdigkeit besteht nur aufgrund der
GroRe der Grinflachen sowie der Uberall zerstreuten Gehdlze, Gebischstreifen oder verschie-
dener, haufig einheimischer Einzelbdume. GroRtenteils sind im Plangebiet Zierrasen, Blumen-
und Gemiisebeete sowie Zwergobstplantagen zu dokumentieren. Des Weiteren sind gelegentlich
mittelalte Obstbaume zu dokumentieren, die gepflegt werden. Das gelegentlich vorkommende
Mauerwerk wird durch Zymbelkraut, Wilden Wein oder Efeu bewachsen.

Schutzziele des Biotopkomplexes sind die naturnahe Erhaltung der Gehdlze, der Schutz der alten
Baume, die extensive Pflege und Erhaltung des Obstgartens sowie der Schutz des Mauerwerks
mit Zymbelkraut.

Grinordnung Munster
Zielkonzept Naturraum

Das Konzept stellt die Besonderheiten und Eigenarten im Gebiet der Stadt Munster dar. So wird
durch eine Uberlappende Darstellung des Griinsystems und des vorhandenen naturraumlichen
Systems eine weitergehende Ubereinstimmung der fir die Freiraumsicherung bedeutsamen Fla-
chen aufgezeigt.

Die Karte weist im dstlichen Teil des Plangebietes einen Kiessandricken aus. Hierbei handelt es
sich um ein Gebiet mit einer herausragenden geologischen und hydrologischen Bedeutung.
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Tiere

Die Flachen des Plangebietes stellen sich als differenziert dar. Hierdurch bedingt bietet das Plan-
gebiet sehr unterschiedliche Lebensraume fir Tiere.

Durch die Klostermauern wird das Plangebiet eingefriedet, wodurch die angrenzenden Haupt-
stral3en im Bestand zu keinen erheblichen Stérimpulsen fuhren. Ferner wirken die Bestandsmau-
ern als Barrieren.

Um dem Eintreten von Zugriffsverboten gemaf § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ent-
gegen zu wirken, wurde eine eigenstandige Artenschutzprifung (Trappmann, 2020/2022) durch-
gefuhrt, um mdogliche Vorkommen streng oder besonders geschitzter Tier- und Pflanzenarten
nach 8 7 Abs. 2 Nr. 10 und 11 BNatSchG innerhalb des Plangebietes fruhzeitig zu ermitteln und
zu bewerten sowie ggf. vorgezogene ArtenschutzmalRnahmen aufzuzeigen (siehe Unterkapitel
Artenschutz).

Biologische Vielfalt

Aufgrund der im Plangebiet vorgefundenen Biotop-/Vegetationsstrukturen und der herrschenden
Storwirkungen aus dem Umfeld ist keine besondere bzw. hohere biologische Vielfalt im Bereich
der Uberplanten Flachen anzunehmen.

Prognose des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung / MaBhahmen

Pflanzen

Durch die Anderung des Flachennutzungsplans werden umfangreiche Eingriffe in die lokalen Bi-
otopstrukturen vorbereitet

Eine Kompensation der Eingriffe in die lokalen Biotopstrukturen erfolgt im Rahmen der Eingriffs-
regelung auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Die mit der Planung einhergehenden Ein-
griffe in Natur und Landschaft wurden im Zuge einer Eingriff- und Ausgleichsbilanzierung im Um-
weltbericht zum Bebauungsplan bilanziert und die erforderlichen AusgleichsmalRnahmen be-
stimmt.

Artenschutz

Die artenschutzrechtlichen Auswirkungen der Planung wurden durch eine separate artenschutz-
rechtliche Untersuchung im Rahmen von Kartierungen im Sommer 2020 sowie im Frihjahr und
Sommer 2021 untersucht und ausgewertet.

Die artenschutzrechtliche Prifung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Beriicksichtigung der ge-
nannten Minderungs- und VermeidungsmalRnahmen keine Zugriffsverbote nach 8§ 44 Abs. 1
BNatSchG durch die geplanten Anderungen ausgeltst werden.

9.4.3 Flache und Boden

Derzeitige Umweltsituation

Gemal der Bodenkarte im MaRstab 1:50.000 des Umweltkatasters Stadt Miinster stehen im
Plangebiet typische Braunerden, Gley-Braunerden und Gley-Podsole an.
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Im nordlichen und westlichen Bereich des Plangebietes steht eine Gley-Braunerde an. Die Spei-
cher- und Reglerfunktion bezogen auf den Nahrstoffhaushalt des Bodens wird als mittel einge-
stuft. Hingegen wird die Speicher- und Reglerfunktion des Wasserhaushaltes als gering klassifi-
ziert.

Im Osten und Suden des Untersuchungsraumes stehen typische Braunerden an, deren Speicher-
und Reglerfunktion fiir den Nahrstoffhaushalt als gering sowie fir den Wasserhaushalt als sehr
gering beschrieben wird. Die tiefgriindigen Sand- oder Schuttbéden mit ihrer hohen Funktionser-
flllung als Biotopentwicklungspotenzial fir Extremstandorte werden als schutzwirdig klassifi-
Ziert.

Von Westen nach Nordosten durchzieht ein immer schmaler werdender Streifen an Gley-Podsole
das Plangebiet. Die Speicher- und Reglerfunktion bezogen auf den Nahrstoffhaushalt wird als
gering und bezogen auf den Wasserhaushalt als sehr gering beschrieben.

Gemal der gutachterlichen Stellungnahme zur Baugrundsituation (Dr. Muntzos& Partner, 2021)
weisen die angetroffenen Bodenarten des Plangebietes einen Durchlassigkeitsbeiwert k- Wert
10°® bis 10°® m/s auf. Folglich kann die Versickerungsfahigkeit als gut beschrieben werden.

Flache

Die Flache ist eine begrenzte Ressource und unterliegt einem starken Nutzungsdruck durch stei-
gende Siedlungs- und Verkehrsflachen und damit sinkenden Flachenangeboten. Nach § la
Abs. 2 BauGB ist allgemein ein sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden ins-
besondere durch Wiedernutzbarmachung von Flachen, Nachverdichtung und anderen Maf3nah-
men zur Innenentwicklung anzustreben. Dabei ist eine Flacheninanspruchnahme nicht mit einer
Versiegelung des Bodens gleichzusetzen, auch sonstige Nutzungen (z. B. Parks und Griunfla-
chen / Gartenflachen) stellen eine Inanspruchnahme von Flachen dar.

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine teilweise bebaute Flache sowie um parkartige Gar-
tenbereiche. Im Bestand sind bereits Versiegelungen vorhanden.

Altlastenuntersuchung

Im Rahmen von durchgefiihrten Altlastenuntersuchungen (Umweltlabor acb GmbH, 2020, 2022)
auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wurde im Stden und Norden des Plangebietes der
Boden auf potentielle Gefahrdungen durch historisch schadliche Bodenveréanderungen und Alt-
ablagerungen in Form von Kriegsschutt untersucht.

Die Untersuchungen im Suden erfolgten im Sommer 2020 mittels Rammkernsondierungen. Ins-
gesamt wurden 26 Rammkernsondierungen und 20 leichte Rammsonden zur orientierenden Er-
kundung des Untergrundes sowie zur Enthahme von Bodenproben bis in eine Teufe von 7 m
unter Gelandeoberkante (GOK) durchgefiihrt. Im Ergebnis zeigte sich, dass der Boden aus einem
fremdstofffreien, humosen Oberboden besteht, der aus einem stark schluffigen Feinsand mit ei-
ner Machtigkeit von 50 cm aufgebaut ist. Es folgt eine anthropogene Auffiillung, die aus schluffi-
gen Sanden und feinsandigen Schluffen mit geringen Anteilen an Ziegelbruch besteht. Der un-
terhalb der Auffillungen erbohrte Boden setzt sich aus schluffigen, mittelsandigen Feinsanden
und schwach sandigen Schluffen mit Feinsandlinsen zusammen. Stellenweise konnte eine
Feinsand-Schluff-Wechsellagerung erfasst werden.
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Die Untersuchungen im Norden erfolgten im Herbst 2020 mittels Rammkernsondierungen. Ins-
gesamt wurden sechs Rammkernsondierungen und funf leichte Rammsonden zur orientierenden
Erkundung des Untergrundes sowie zur Entnahme von Bodenproben bis in eine Tiefe von 7m
unter Gelandeoberkante (GOK) durchgefiihrt. Die Sondierungen zeigten, dass als erste Boden-
schicht ein humoser Oberboden, bestehend aus schluffigem Sand ansteht. Unterhalb dieses
Oberbodens steht eine anthropogene Auffillung an, die augenscheinlich die Beschaffenheit ei-
nes umgelagerten Bodens aufweist. Die Aufflllung besteht aus Sanden mit geringen Anteilen an
Ziegelbruch. Unterhalb dieser Aufflllung konnten schluffige, mittelsandige Feinsande, die schluf-
fig und humos ausgebildet sind, erbohrt werden. Somit kann der Boden im Plangebiet als voll-
standig anthropogen tberformt beschrieben werden.

Sowohl im stdlichen Bereich als auch im nérdlichen Bereich des Untersuchungsraumes zeigte
die Bodenansprache keine organoleptischen Auffélligkeiten hinsichtlich spezifischer Schadstof-
feintrage in den Boden. Die Messungen von fliichtigen Verbindungen in der Bodenluft ergaben
keine Hinweise auf das Vorhandensein von leichtfliichtigen organischen Schadstoffen. Des Wei-
teren zeigten die physikalisch-chemischen Untersuchungen, dass fir die Béden keine Schutzgut-
gefahrdungen fir den direkten Kontakt bestehen. Es werden samtliche nutzungsbezogenen An-
forderungen fur gesundes Bauen, Wohnen erfiillt. Bei Nachuntersuchungen im Winter 2022 er-
folgte eine Bodenprobeentnahme durch Handschirfe. Die Untersuchungen zeigten, dass auch
die Prufwerte fur Kinderspielflachen eingehalten werden, sodass vorherige Ergebnisse korrigiert
wurden.

Die anstehenden Béden sind gemal der Landerarbeitsgesellschaft Abfall (LAGA) als vertretbar
einzustufen.

Flache

Die Flache des Plangebietes wird im Rahmen des Vorhabens umgenutzt und verdichtet. Durch
die Lage des Gebietes an der Weseler Straf3e sowie am Kolde-Ring ist eine Erschlie3ung aller-
dings bereits im Bestand gegeben, sodass keine zusatzlichen Flachen flr die ErschlielBung be-
notigt werden. Somit ist die Flachenbeanspruchung auf das direkte Vorhaben begrenzt.

Kampfmittel

Gemal den Angaben des Kampfmittelraumdienstes gab es fur den Bereich sidlich der Kérner-
stralRe einen konkreten Blindgangerverdacht. Dieser wurde im Vorfeld der AbrissmalRnahmen
untersucht. Die Untersuchung konnte den Blindgangerverdacht nicht bestatigen. Allerdings kann
eine komplette Kampfmittelfreiheit nicht gewahrleistet werden.

Prognose des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung / MalBhahmen

Durch die Anderung des Flachennutzungsplanes werden zuséatzliche Bodenverdichtungen und
-versiegelungen, Bodenumlagerungen sowie ein Ab- und Auftrag von Boden im Rahmen von
Gelandenivellierungen innerhalb der Bauflache vorbereitet. Ferner kann es zu Beeintrachtigun-
gen durch die Nutzung von wasser- und bodengefahrlichen Stoffen kommen.

Die durch die Anderung des Flachennutzungsplanes erméglichten Bauvorhaben filhren anlage-
bedingt zu einer Inanspruchnahme und Versiegelung von Boden.

Bei der Inanspruchnahme von Bdden ist der Vorsorgegrundsatz von zentraler Bedeutung, denn
Bbdden bedurfen nicht nur als eine nicht vermehrbare Ressource besonderen Schutz. Aufgrund
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der langen Zeitraume, die zur Bodenentwicklung nétig sind, missen Eingriffe in Boden in der
Regel als nicht reversibel angesehen werden.

Durch die Uberbauung kommt es zu einem vollstandigen Verlust der bereits im Bestand anthro-
pogen Uberformten Bdden. Der Verlust jeglicher Bodenfunktionen fiihrt zu einer Beeintrachtigung
des Schutzgutes Boden. Die Umsetzung der Planung bewirkt einen Anstieg des Versiegelungs-
grades im Plangebiet.

Gemal der Altlastenuntersuchungen ist in Abstimmung mit der Fachbehérde ein Bodenmanage-
mentkonzept zu erstellen, sollten im Rahmen der Planung Bodenmassen umgelagert werden.

Kampfmittel

Da im Bestand eine komplette Kampfmittelfreiheit nicht gewéhrleistet werden kann, wird auf
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ein Hinweis zur Durchfiihrung von Sondierungsmaf3nah-
men vor Baubeginn und zum Verhalten von Funden im Rahmen der Bauarbeiten aufgenommen.

9.4.4 Wasser
Derzeitige Umweltsituation

Grundwasser
Das Plangebiet ist nicht Bestandteil eines Wasserschutzgebietes.

Gemal des Umweltkatasters der Stadt Minster ist im Osten sowie in einem schmalen Streifen
im Westen des Plangebietes die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers sehr hoch.
Ein schmaler Streifen im Zentrum und im westlichen Grenzbereich des Gebietes weist eine hohe
Empfindlichkeit auf.

Im Osten des Plangebietes verlauft der Minsterlander Kiessandzug, welcher das Minsteraner
Stadtgebiet in Nord-Siud-Richtung durchquert. Er gilt als Grundwasservorkommen mit Gberregio-
naler Bedeutung.

Im Rahmen des Bodengutachtens wurde im Zuge der Gelandearbeiten im Suden des Plangebie-
tes die Grundwasseroberflache in Tiefen zwischen 1,70 m und 5,40 m unter Geldndeoberkante
(GOK) angetroffen. Nach Beendigung der Bodenarbeiten konnte ein Grundwasserstand zwi-
schen 1,60 m und 5,40 m unter GOK gemessen werden. Dementsprechend wurde die Grund-
wasseroberflache mit 51,30 m bis 52,82 m NHN ermittelt. Im Norden des Plangebietes wurde die
Grundwasseroberflache in Tiefen zwischen 2,00 m und 4,20 m unter GOK angetroffen. Der
Grundwasserstand konnte zwischen 3,60 m und 3,75 m unter GOK gemessen werden. Folglich
wurde die Grundwasseroberflache in 56,6 m NHN ermittelt. Hinweise auf Schadstoffe konnten im
Zuge der beiden Untersuchungen nicht vorgefunden werden.

Oberflachenwasser
Im Plangebiet befinden sich keine Oberflachengewésser (Fliel3-/ Stillgewasser).

Nordwestlich des Plangebietes in einem Abstand von ca. 308 Metern befindet sich der Aasee.
Ostlich in einem Abstand von ca. 1,8 Kilometern zum Plangebiet liegt der Stadthafen von Miins-
ter.

Begrindung / Seite 24 von 36



104. Anderung des Flachennutzungsplans
im Stadtteil Pluggendorf
im Bereich Weseler Stral3e / Kolde-Ring

Uberschwemmungsgebiete

GemaR den Darstellungen der Karte der gesetzlichen Uberschwemmungsgebiete der Stadt
Munster liegt das Plangebiet in keinem Uberschwemmungsgebiet.

Starkregen

Durch den Klimawandel nehmen extreme Wetterereignisse, wie bspw. extreme Starkregenereig-
nisse, nachweislich zu. Um die Gefahren durch Starkregen zu identifizieren wurde vom Bundes-
amt fur Kartographie und Geodasie (BKG) eine Hinweiskarte fiir Starkregengefahren (Starkre-
genkarte NRW) erstellt.

Gemal den Darstellungen der Starkregenhinweiskarte NRW des Fachinformationssystem Klima-
anpassung (FIS) befindet sich das Plangebiet in einem Bereich, welcher von einem seltenen
Starkregenereignis (alle 100 Jahre) und von einem extremen Starkregenereignis (90 mm/h) be-
troffen sein kann. So kénnen Bereiche im Norden, Westen und im Zentrum um bis zu 50 cm
uberschwemmt werden.

Entwasserung

Im Bestand ist das Plangebiet an den vorhandenen Schmutzwasserkanal DN 800 sowie an den
vorhandenen Regenwasserkanal DN 1600 angeschlossen.

Diese beiden Kanéle verlaufen im Westen des Untersuchungsraumes vom Kolde-Ring zum Hop-
pendamm Uber das Gelande.

Prognose des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung / MaBhahmen

Oberflachengewésser

Oberflachengewésser werden durch die Umsetzung des Vorhabens nicht beeintréachtigt.

Grundwasser

Wahrend der Bauphase kann es aufgrund noch fehlender abwassertechnischer Anlagen zu un-
gehinderten Abfliissen von Regenwasser kommen. Bei starken Niederschlagen kdnnen Schmutz
und Staube mit dem Abfluss in angrenzende Bereiche gespult werden. Wahrend der Bauphase
ist darauf zu achten, dass keine umweltgefahrdenden Stoffe (Baumaterialien, Betriebs- und
Schmierstoffe von Baumaschinen) in die Umwelt gelangen.

Anlagebedingt kdnnen durch Versiegelungen die Bodenteilfunktionen erheblich beeintrachtigt o-
der ganz unterbunden werden. Im Kontext kommt es zu Beeintréchtigungen der Funktionen des
Boden-Wasserhaushaltes wie z. B. einer Verringerung des Grundwasserneubildungspotenzials.

Zur Prufung der ortsnahen Versickerungsfahigkeit innerhalb des Plangebietes wurde eine gut-
achterliche Stellungnahme zur Baugrundsituation (Dr. Muntzos& Partner, 2021) im Rahmen des
parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes durchgefiihrt. Diese kommt zu dem Ergeb-
nis, dass die angetroffenen Bodenarten des Plangebietes einen Durchlassigkeitsbeiwert k- Wert
10 ° bis 10®* m/s aufweisen. Folglich kann die Versickerungsfahigkeit als gut beschrieben werden.
Da das Plangebiet bereits im Bestand durch teilweise Versiegelungen gepragt ist, sind die Aus-
wirkungen auf das Grundwasser durch die geplanten Versiegelungen als maRig einzustufen.
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Entwasserung

Fur die Entsorgung des innerhalb des Plangebietes anfallenden Schmutz- und Regenwassers
wurde auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ein Entwasserungskonzept erarbeitet. Dem-
nach ist ein Anschluss an das bestehende 6ffentliche Kanalnetz im Bereich der StralRe Hoppen-
damm und des westlich anschlieRenden Grundstiicks der Ordensgemeinschaft im Trennsystem
vorgesehen.

9.4.5 Klima / Luft
Derzeitige Umweltsituation

Klima

Das Klima in Minster entspricht den Auspragungen eines mitteleuropaischen Klimas. Milde Win-
ter und geméaRigte Sommer sowie haufige Luftmassenwechsel mit nicht seltenen Niederschlagen
sind charakteristisch. Die vorherrschende Windrichtung ist Sidwest, wobei im Sommer 6fter Ab-
weichungen hiervon zu verzeichnen sind als im Winter. Aufgrund seiner Lage im Tiefland sind die
Niederschlagsmengen in Minster moderat. Hierbei handelt es sich vor allem um konvektive Nie-
derschlage (z. B. Schauer, Gewitter), weshalb zwischen diesen Ereignissen Phasen der Trocken-
heit typisch sind. Der jahrliche Niederschlag betragt 758 mm. Die durchschnittliche Jahrestempe-
ratur betragt 9,9 °C.

Nach Koeppen und Geiger wird die Erde in vier thermische Hauptklimazonen (A-D) unterteilt,
welche wiederum nach der jahreszeitlichen Verteilung der Niederschlage in Unterklassen unter-
gliedert werden.

Mit den vorgenannten Klimaeigenschaften ist das Minsteraner Klima nach Képpen-Geiger als
Cfb-Klima klassifiziert, d.h. ein warmgemafigtes immerfeuchtes Klima mit warmen Sommern.

Fachinformationssystem Klimaanpassung (LANUV NRW)
Klimatope

Im Fachinformationssystem (FIS) Klimaanpassung des LANUV werden das Stadtgebiet und das
Umfeld in Klimatope gegliedert. Klimatope beschreiben Gebiete mit &hnlichen mikroklimatischen
Auspragungen. Diese unterscheiden sich vornehmlich nach dem thermischen Tagesgang, der
vertikalen Rauigkeit (Windfeldstérung), der topographischen Lage bzw. Exposition und vor allem
nach der Art der realen Flachennutzung. Als zusatzliches Kriterium spezieller Klimatope wird das
Emissionsaufkommen herangezogen. Da in besiedelten Raumen die mikroklimatischen Auspra-
gungen im Wesentlichen durch die reale Flachennutzung und insbesondere durch die Art der
Bebauung bestimmt werden, sind die Klimatope nach den dominanten Flachennutzungen be-
nannt.

Der Hauptteil des Plangebietes wird dem Klimatop Vorstadtklima zugeordnet. Ein Vorstadtklima-
top umfasst bebaute Bereiche mit grol3eren Gartenbereichen, sodass alle Klimaelemente im Ver-
gleich zum Freiland-Klimatop nur leicht verandert sind.

Gemal der Stadtklimaanalyse Munster (1992) liegt das Plangebiet in den Topoklimaten ,inner-
stadtische offene Griinflache" innerhalb eines stark versiegelten Siedlungsraumes. Nach schnel-
ler morgendlicher Erwarmung werden tagsiber Werte der Lufttemperatur und Luftfeuchte er-
reicht, die sich nicht vom allgemeinen stadtischen Niveau unterscheiden. Jedoch zeigt sich
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nachts auf dem Thermal, dass die Rasen- und Wiesenflachen als Kaltesenken fungieren. Mit
einer Abkuhlungsrate, die zwischen der einer Freilandstation und einer voll versiegelten Station
liegt, geben sich innerstadtische Griunflachen als in ihrem Klima stadtgepragte Strukturen zu er-
kennen. Das klimatische Milieu kleiner Grunflachen wird von den Klimaeigenschaften der nahlie-
genden Bausubstanzen Uberlagert, wohingegen ein Zirkulationssystem zwischen Wiesenflachen
und angrenzenden Siedlungsbereichen nicht festgestellt werden konnte.

Klimaanalyse

Die Klimaanalyse eines Sommertages stellt am Tag ein Temperaturempfinden bzw. eine thermi-
sche Belastung anhand des Physiological Equivalent Temperature (PET)-Wertes dar. Neben der
Temperatur bertcksichtigt der PET-Wert auch die Parameter Wind, Luftfeuchtigkeit oder Son-
neneinstrahlung. Die im Plangebiet vorherrschende thermische Belastung PET fir den Sied-
lungsraum liegt bei stark, das heil3t zwischen 35 bis 41°C. Der angrenzende Siedlungsraum weist
eine starke thermische Belastung, zwischen 35 bis 41°C, auf.

Die Klimaanalyse eines Sommertages in der Nacht stellt vor allem die Luftaustauschprozesse
bzw. den Einfluss nachtlicher Kaltluftstrémungen dar. Um 4 Uhr nachts liegt die Temperatur bei
19,3°C im Plangebiet. So zeigt sich fiir das gesamte Plangebiet eine maRige nachtliche Uberwar-
mung (Temperatur > 18,5 bis 20°C), zudem ist dieser Bereich als Klimawandel-Vorsorgebereich
klassifiziert. In diesen Bereichen wird erwartet, dass der Klimawandel zu einer Veranderung der
Bewertung fuhren wird. Fur den norddstlich angrenzenden Siedlungsraum wird eine starke nacht-
liche Uberwarmung (Temperatur > 20 °C) angegeben. Fiir die restlich angrenzende Umgebung
wird eine maRige nachtliche Uberwarmung aufgefiihrt.

Aufgrund der im Bestand vorhandenen zahlreichen Grinstrukturen kann nicht von einer ungins-
tigen thermischen Situation gesprochen werden. Die im Plangebiet vorhandenen Grinstrukturen
beglnstigen z. B. eine Verschattung und somit eine Abkiihlung des Gebietes.

Luft

Im Plangebiet finden sich verkehrsbedingte Emittenten, die die Luftqualitat beeintrachtigen kén-
nen. Durch die angrenzenden, stark frequentierten Verkehrsstrukturen (Kolde-Ring, Weseler
Stral3e) besteht fir das Plangebiet eine verkehrsbedingte Luftschadstoffbelastung. Die Gehdlze
innerhalb des Plangebietes haben eine wichtige kleinklimatische Funktion als Frischluftproduzent
sowie als Filter- und Pufferfunktion fir potenziell vorhandene Luftschadstoffe, Staube und Aero-
sole und ihnen kommt somit eine Bedeutung fiur die Luftreinhaltung zu.

Luftreinhalteplan

Seit dem 1. Januar 2010 ist der Stadtkern der Stadt Miunster eine Umweltzone. Seit der Fort-
schreibung des Luftreinhalteplans mit einer Verscharfung der Einfahrtregelung zum 1. Januar
2015 durfen nur noch Fahrzeuge mit einer grinen Plakette in die Innenstadt fahren. Dies ist eine
von mehreren MaRhahmen, um die Luftqualitat im Innenstadtbereich zu verbessern. Das Plan-
gebiet liegt nicht innerhalb der ausgewiesenen Umweltzone.

Luftqualitat
Feinstaub (PMso)

Gemal dem Umweltkataster Minster liegt im Bereich der angrenzenden Stral3en ,Kolde-Ring”
und ,Weseler Stral3e” der Feinstaubwert bei unter 28 pg/ms3, womit der zuldssige Jahresmittelwert
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von 40 pg/m3 eingehalten wird. Im weiteren Verlauf der Weseler Stral3e verschlechtern sich die
Feinstaubwerte bis auf tUber 32 pg/ms.

Stickstoffdioxid (NO>)

Im Bereich der sidlich angrenzenden StralRe Kolde-Ring liegt der Stickstoffdioxidwert bei unter
28 ug/ms. Im Ubergangsbereich des Kolde-Rings zur Weseler StraRe steigen die Belastungs-
werte auf 28-32 pug/m3 NO; an. Auf HOhe der StichstralRe Goebenstralie steigt die NO>-Belastung
auf der Weseler Stral3e weiter auf 32-36 pg/ms3 an. Folglich kann der zulassige Jahresmittelwert
von 40 pg/m3 im Umfeld des Plangebietes eingehalten werden. Als Hauptverursacher der hohen
Stickstoffdioxid-Belastung kann der lokale StraRenverkehr ausgemacht werden. An der Weseler
Stral3e entfallen die héchsten NO»- Emissionsanteile auf PKWs, gefolgt von Linienbussen. Den
kleinsten Anteil nehmen leichte Nutzfahrzeuge ein.

Prognose des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung / MaBhahmen

Klima

Durch die Anderung des Flachennutzungsplanes werden klimaaktive Vegetationsbestande tiber-
plant.

Bei einer Umsetzung des Planvorhabens andert sich das Klimatop von einem Vorstadtklima zu
einem Stadtklima. Hierbei handelt es sich um klimatische Ungunstraume, die sich durch stark
verénderte Klimaelemente auszeichnen. Durch eine Versiegelung und Bebauung wird die Flache
warmer, trockener und speichert die Warme langer und wirkt so als Warmeinsel mit geringer
nachtlicher Abkihlung und trockener Luft. Gleichzeitig wird durch die teilweise dichte Bebauung
die Windrauigkeit des Gebiets erhdht, was eine Durchliiftung des Gebiets sowie den Luftaus-
tausch mit dem Umland behindert. Der nérdliche Teil des Plangebietes wiirde sich zu einem
Stadtrandklimatop verandern und sich somit den angrenzenden Gebieten anpassen.

Zur Minimierung der Belastung des Lokalklimas und zur Verbesserung der klimatischen und luft-
hygienischen Bedingungen vor Ort kdnnen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durch die
Begriinung der nicht Gberbauten Grundstiicksbereiche, extensive Dachbegriinungen, den Erhalt
von Baumen, die Entwicklung von Hecken sowie die Entwicklung einer 6ffentlichen Grinflache
allerdings weiterhin Flachen vorgehalten werden, die die negativen kleinklimatischen Auswirkun-
gen von versiegelten Flachen und Baukdrpern vermindern.

Die extensive Dachbegrunung fuihrt neben einer Aufwertung der Lebensraumfunktionen durch
die Rickhaltung von Niederschlagswasser zu einer Minderung des Spitzenabflusses sowie zu
einer kleinklimatischen Verbesserung durch Verdunstung und Feinstoffbindung. Des Weiteren
kann durch eine Dachbegriinung ein Beitrag zur nachtlichen Kaltluftproduktion des Raumes ge-
leistet werden.

Durch die Verschattung von Flachen tragen Baume zu einem positiven Lokalklima bei. Zudem
entstehen durch Verdunstung und Luftfiltration positive Einflisse auf die Luftqualitat.

Luft

Durch die Anderung des Flachennutzungsplanes werden Vegetationsstrukturen tberplant, die
bisher zu einer Minimierung der Belastung der Luftqualitat beitragen. Zudem ist bei Umsetzung
der Planung mit einer Veranderung der Schadstoffemissionen (z. B. Hausbrand) zurechnen. Die
geplante Nutzung der Flache als Wohnflache und urbanes Gebiet fihrt zu einer Zunahme der
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Verkehrsstarke beim Pkw-Verkehr auf den umliegenden Straf3en. Somit ist mit steigenden ver-
kehrsbedingten Emissionen sowie betriebsbedingten Emissionen zurechnen.

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung kénnen durch griinordnerische Mal3hahmen neue
Vegetationsstrukturen geschaffen werden, die durch ihre Schadstoff- und Staubbindung einen
positiven Einfluss auf die Luftqualitat austiben. So kénnen die negativen Auswirkungen auf die
Luftqualitat durch Festsetzungen im Bebauungsplanverfahren gemindert werden.

9.4.6 Ortsbild

Derzeitige Umweltsituation

Der Untersuchungsraum war durch den Gebaudekomplex des Klosters am Hoppendamm, die im
Norden vorhandenen Wirtschaftsgebaude und die im Nordosten befindliche Lagerhalle sowie
durch ErschlieBungs- und Parkplatzflachen in weiten Teilen versiegelt. Ferner befindet sich im
Westen das Schwesternwohnheim.

Das Gebiet wird durch Rasenflachen, Baumreihen, Geblsche und vereinzelte Baume gegliedert.
Im 6stlichen Bereich befindet sich zudem eine kleine mit Obstbdumen bestandene Flache. Im
Jahr 2021 erfolgten bereits Abrissarbeiten der im Plangebiet vorhandenen Gebaude des Kloster-
areals.

Aulerhalb des Untersuchungsraumes schlieen sich im Norden, Osten und Westen drei- bis
flinfgeschossige Mehrfamilienhauser an. Im Stiden und Sudosten schlieen sich neben Wohn-
bebauungen auch Gewerbebauten an.

Durch die dichte Randbepflanzung ist das ehemalige Kloster gegentber den angrenzenden Nut-
zungen, insbesondere den verkehrsreichen Strafl3en, abgeschirmt.

Prognose des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung / MaBhahmen

Durch die geplante Bebauung werden sich voraussichtlich deutliche Veranderungen beziglich
der Ortshildeinheiten im Plangebiet ergeben. Durch die Entwicklung von Wohngebieten sowie
urbanen Gebieten wird sich das Ortsbild verandern. Allerdings wird sich die geplante Bebauung
im Rahmen eines angemessenen Einfliigens neuer oder zu erweiternder/erganzender Baukdrper
in die baulich gepragte Umgebung einfligen. Ferner sollen Griinflichen geschaffen werden, die
den Eingriff in das Ortsbild minimieren und wodurch ein ansprechendes Ortsbild geschaffen wird.

9.4.7 Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Im Rahmen der Umweltprifung sind die Auswirkungen des Vorhabens auf das archaologische
Kulturgut, auf die Belange des Denkmalschutzes und auf die kulturellen Bedtrfnisse der Bevol-
kerung zu bericksichtigen.

Derzeitige Umweltsituation
Historie

Der Ursprung der Bezeichnung der Anlagen als Friedrichsburg geht auf Friedrich Christian Jo-
seph Freiherr von Galen zuriick, der an dieser Stelle einen Adelshof seit ca. 1725 bewohnte. Bis
zu seinem Tode im Jahr 1748 wohnte er in der von ihm in Auftrag gegebenen und damals neu
errichteten Domdechanei, dem heutigen Bischéflichen Hof.
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1851 wurde der Landsitz mit den anliegenden Garten an den Jesuitenorden verkauft, der dort
seine erste deutsche Niederlassung seit der Aufhebung des Ordens im Jahr 1773 grindete.

Im Jahr 1855 wurde durch Um- und Neubauten die urspriingliche Anlage verandert. Weitere bau-
liche Anpassungen erfolgten durch die Gemeinschaft der Schwestern von der Géttlichen Vorse-
hung. 1931 bis 1934 erfolgte ein durchgreifender Umbau durch den Architekten Franz Wucher-
pfennig. 1933 wurde die neue Kreuzkapelle eingeweiht.

Aufgrund von Zerstérungen wahrend des zweiten Weltkrieges wurden die Gebaude in den nach-
folgenden Jahren neu aufgebaut und in den 1950-iger Jahren nochmal erweitert. In den letzten
beiden Jahrzehnten erfolgten weitere Modernisierungen und Umbauten.

Kultur- und sonstige Sachguter
Im Plangebiet sind keine Bodendenkmaler oder sonstige Sachgiter bekannt.

Der Ruckbau der Gebaudekorper des Klosters Hoppendamm innerhalb des Plangebietes erfolgte
in Begleitung der Bodendenkmalbehdrde.

Prognose des Umweltzustands bei Durchfuhrung der Planung / MaRnahmen
Historie

Im Rahmen des parallel verlaufenden Bebauungsplanverfahren wurden die Gebdude des Klos-
ters Hoppendamm im Jahr 2021 bereits abgerissen.

Kultur- und sonstige Sachguter

Im Plangebiet sind keine Kultur- und sonstige Sachgtter oder Hinweise auf im Boden erhaltene
archéologische Relikte bekannt.

Gemal der Bestimmung des 8§ 16 DSchG NRW (Meldepflicht und Veranderungsverbot bei der
Entdeckung von Bodendenkmalern) sind bei Bodenbewegungen auftretende archaologische
Funde und Befunde der Stadt Miinster/Stadtische Denkmalbehtrde oder dem Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe/LWL-Arch&ologie fir Westfalen, Miinster, zu melden.

9.4.8 Wechselwirkungen

Die gemal3 8§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu betrachtenden abiotischen und biotischen Schutzgiter
stellen sich als komplexes Wirkungsgefiige dar, sie beeinflussen sich gegenseitig in unterschied-
lichem Malie.

Der Erfassung von Wechselwirkungen, d.h. funktionaler und struktureller Beziehungen zwischen
und innerhalb von Schutzgiitern bzw. Okosystemen, wird bereits im Rahmen der Bestandsdar-
stellung Rechnung getragen, da auch schutzbezogene Erfassungskriterien im Sinne des Indi-
katorprinzips bereits Informationen Uber die funktionalen Beziehungen zu anderen Schutzgutern
und Schutzfunktionen (z. B. Boden-Wasser-Haushalt) beinhalten und somit indirekt 6kosyste-
mare Wechselwirkungen erfasst werden. Gemeint sind an dieser Stelle solche Wechselwirkun-
gen, die fur die Bewertung der Umweltauswirkungen zusatzliche Aspekte darstellen.
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Wirkung Pflanzen/ Kultur-
von — Tiere/ Boden . und
Wirkung Mensch Land- [Flache Wasser Klima/Luft Sach-
auf | schaft guter
Standort Frischluft
fur Be- (+)
Mensch bauun- A“?"
gen und gleichs-
Verkehr funktion
(+) (+)
Pflanzen/ | Lebens- Lebens- | Lebens- Wuchsbe-
Tiere/ raumver- raum fir | raum (+) | dingungen
Land- lust (-) Pflanzen | Wasser- | (+-)
schaft Storung und nutzung
von Tieren Tiere (+) | (+)
)
Artver-
schiebung
()
Boden Verlust von | Erhalt von Stoffverla-
/Flache Bodenfunk- | Boden- gerung
tionen funktionen ()
) (+)
Verdich-
tung (-)
Wasser Verringe- Filterung Spei-
rung von cher, Fil-
Grundwas- | Schadstof- | ter- und
ser-neubil- | fen durch | Puffer-
dungsrate | Pflanzen funktion
) (+) (+)
Erhéhung
Oberfla-
chenab-
fluss (-)
Klima/Luft | Emissionen | Frischluft/ | klimati- Klimati-
) Schad- scher scher
Behinde- stoff-filte- | Aus- Aus-
rung Luft- rung (+) gleichs- | gleichs-
austausch | Kaltluftpro- | raum (+) | raum (+)
) duktion (+) | Kaltluft- | Kaltluft-
Aufheizung produk- | pro-duk-
tion (+) tion (+)
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durch Ver- Staubbil-
siegelung dung (-)
()

Kultur-

und Sach-

guter

Tabelle 4: Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern

Ausgehend von den Wirkfaktoren des Vorhabens sind insbesondere schutzguttibergreifende Um-
weltauswirkungen (Wechselwirkungen) in Bezug auf die Versiegelung bzw. Flacheninanspruch-
nahme anzunehmen. Die Versiegelung der Flachen bewirkt eine Beeintrachtigung des Bodens,
die sich in unterschiedlicher Starke auf die Schutzgiter Wasser (Grundwasserneubildung), Klima
(Verdunstung) oder Erholungsnutzung auswirkt.

Durch den Verlust von unversiegeltem Boden und den damit verbundenen Speicher- und Reg-
lerfunktionen kommt es zwangslaufig zu Veranderungen der Grundwasserneubildungsrate.

Der erhohte Versiegelungsgrad fuhrt zudem zu einem Verlust bzw. einer Veranderung von Ve-
getations-/ Biotopstrukturen mit ihren Folgewirkungen auf faunistische Habitatstrukturen (z. B.
Veranderung typischer Lebensgemeinschaften) und lokalklimatische Funktionen (z. B. Kaltluft-
produktion).

9.4.9 Zusammenfassung der erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Im Zuge der Planung werden Biotopstrukturen mit einer geringen bis hohen Wertigkeit Giberplant.
Dadurch kommt es zu einem erheblichen Verlust der lokalen Gehdlzstrukturen. Im Zuge der ver-
bindlichen Bauleitplanung wurden im Zuge einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung und eines
artenschutzrechtlichen Fachbeitrages die Eingriffe in das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt ermittelt. Zur Kompensation der Umweltauswirkungen sind MaRnahmen zur Vermei-
dung, Minderung und zum Ausgleich auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu beachten.

9.5 Nichtdurchfuhrung der Planung (Prognose Null-Variante)

Bei der Nullvariante erfolgt eine Prognose dariiber, wie sich der Umweltzustand des Plangebietes
(abiotische und biotische Umweltfaktoren) bei Nichtdurchfiihrung der Planung, d.h. ohne die po-
tenziellen Auswirkungen des Planvorhabens, entwickeln wirde.

Da das Plangebiet im aktuell wirksamen Flachennutzungsplan als Flache fir Gemeinbedarf mit
der Zweckbestimmung ,Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen”
und im Norden mit der Zweckbestimmung , Spielplatz“ dargestellt wird, ist anzunehmen, dass mit
Verzicht auf die Anderung des Flachennutzungsplanes die aktuelle Nutzung in Teilbereichen wie
bisher weiter bestehen bleiben wirde.

Bei Nichtdurchflihrung der Planung sind keine Auswirkungen auf die 0. g. Schutzgiter gegeniber
dem Basisszenario zu erwarten.
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9.6 Anderweitige Planungsmadglichkeiten

Im Umweltbericht miissen die in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmaglichkeiten dar-
gestellt werden, wobei die Ziele und der raumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu bertck-
sichtigen sind (Anlage zu § 2 Absatz 4 und § 2a BauGB). Auch gemalR dem Abwagungsgebot
besteht die Pflicht, die unter Beachtung der Planungsziele realistischerweise in Betracht kom-
menden Planungsalternativen in die Abwagung einzustellen.

Bei der Umsetzung der Planung handelt es sich um ein sinnvolles Flachenrecycling auf einem
vorgenutzten Standort. Hierbei soll die Weiterentwicklung der Flachen als Innenentwicklung er-
folgen. Dies entspricht den Zielvorgaben des BauGB, wonach stadtebauliche Entwicklungen vor-
rangig durch MaRnahmen der Innenentwicklung erfolgen sollen und somit ein sparsamer Umgang
mit Grund und Boden gefordert wird.

Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass vergleichbare Entwicklungen im AulRenbereich oder
am Siedlungsrand zu starkeren Umweltauswirkungen insbesondere in Bezug auf Versiegelungen
und Verkehrsaufkommen fiihren wirden. Damit ist das Vorhaben aufgrund seiner freiraumscho-
nenden Wirkung sowohl aus umweltplanerischen als auch aus stadtebaulicher Sicht als sinnvoll
zu betrachten.

Aufgrund der vorherrschenden Gewerbe- und Wohnnutzungen in der Umgebung wurde im Rah-
men der Suche nach einer geeigneten Folgenutzung am Standort eine Mischnutzung aus Buros,
Geschaften und wohnbaulicher Nutzung gegeniber méglichen Nutzungsalternativen bevorzugt.

9.7 Uberwachung (Monitoring)

Gemal § 4c BauGB ist es Aufgabe des Tragers der Planungshoheit (die Gemeinde), im Rahmen
des sog. ,Monitorings“ die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchfiihrung der
Bauleitplane eintreten, zu tberwachen und unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frihzei-
tig zu ermitteln, um ggf. geeignete HilfsmalRnahmen ergreifen zu kénnen

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind Monitoringmafnahmen geplant oder erforder-
lich.
9.8 Zusammenfassung

Mit der 104. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Miinster sollen die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen fur die Entwicklung eines urbanen Wohnraumes, wohnvertragliche Ar-
beitsformen und ergdnzenden Dienstleistungen geschaffen werden.

Die Gliederung der einzelnen Schutzgiter dient dazu, die umweltschiitzenden Belange der Pla-
nung als Bestandteil des Abwagungsmaterials aufzubereiten. Der Umweltbericht enthalt eine Be-
schreibung und Bewertung der Auswirkungen der Planung auf die nachfolgend aufgelisteten
Schutzguter sowie der Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgitern:

=  Mensch und menschliche Gesundheit

= Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

Boden und Flache

Wasser

Klima und Luft
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= Ortsbild
= Kulturelle Erbe und sonstige Sachguter

Die Anderung des Flachennutzungsplanes kann zu einer Veranderung der planungsrechtlichen
Nutzung fuhren.

Die Umweltpriifung kommt zu dem Ergebnis, dass durch Anderung des Flachennutzungsplanes
und das damit verbundene Vorhaben teilweise starke Einflisse auf die Schutzglter zu erwarten
sind.

Im Vergleich zur aktuellen Nutzung werden durch die Umsetzung der Planung erhebliche Veran-
derungen des Versiegelungsgrades vorbereitet. Es werden Bodenbereiche tberplant, was zu ei-
nem Verlust der Bodenfunktionen und zu Einschrankungen des Boden-Wasserhaushaltes fihrt.
Es werden negative Auswirkungen fur das Schutzgut Boden beschrieben, die jedoch durch Min-
derungsmalnahmen (wie z. B. der Verbleib des unbelasteten Bodenaushubs im Gebiet) in einem
gewissen Rahmen reduziert werden kénnen.

Durch die Uberplanung der Bestandsflachen werden Biotope mit einer liberwiegend mittleren und
teilweisen hohen Bedeutung Uberplant. Die geplanten Eingriffe in bestehende Grunstrukturen
werden auf Ebene des Bebauungsplans im Rahmen der Eingriffsregelung bilanziert und werden
Uber interne PflanzmalRnahmen u. a. in Form von Bdumen, Hecken und in Form von externen
AusgleichsmalRnahmen ausgeglichen werden.

Fur das Schutzgut Tiere ist mit hohen Beeintrachtigungen zu rechnen. Diese kdnnen allerdings
durch Vermeidungs- und MinderungsmalBhahmen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung
abgemildert werden.

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch werden durch die Planung unter Berick-
sichtigung von geeigneten SchallschutzmalRnahmen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung
nicht vorbereitet.

Die zu erwartenden teilweisen negativen Auswirkungen auf die Schutzgiter Wasser sowie Klima
und Luft werden als vertretbar und nicht erheblich eingestuft. Durch die geplanten Malinahmen
zur Vermeidung und Minderung sowie die naturschutzfachlichen AusgleichsmalRnahmen im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens kénnen die Einflisse auf die gepriften Schutzguter reduziert
werden, sodass allgemein keine erheblichen Beeintrachtigungen ausgeldst werden.

Insgesamt ist eine Verstarkung der Umweltauswirkungen durch sich negativ verstarkende Wech-
selwirkungen der Schutzgdter, die die Schwelle der Erheblichkeit tberschreiten, bei Realisierung
des geplanten Vorhabens nicht zu erwarten.

10. Quellenverzeichnis

BauGB - Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017
(BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021
(BGBI. | S. 4147).

BauNVO — Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungs-
verordnung) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802).
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BNatSchG — Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-
gesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 18. August 2021 (BGBI. | S. 3908).

LNatSchG — Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnatur-
schutzgesetz NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2016 (GV.
NRW. S. 934), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 04. Mai 2021 (GV. NRW.
S. 560)

LWG NRW — Wassergesetz fir das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz)
in der Fassung des Artikel 1 des Gesetzes zur Anderung wasser- und wasserverbands-
rechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt geandert durch Artikel
1 des Gesetzes vom 04. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560, 718).

UVPG — Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. Méarz 2021 (BGBI. | S. 540), zuletzt ge&ndert durch Artikel 14 des Geset-
zes vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147)

Fachgutachten

Verkehrsuntersuchung 18.05.2022, nts Ingenieurgesellschaft

Schalltechnisches Gutachten, Bericht Nr. 0421 0075-1, 14.02.2022, nts Ingenieurgesellschaft
Erlauterungsbericht zur Entwasserungsplanung, 14.02.2022, nts Ingenieurgesellschaft
Besonnungsstudie, Januar 2022, Lohmeyer GmbH

Kurzgutachten Ortsbesichtigung am 27.01.2022: Intensitat der Durchwurzelung, Martin Rensing,
offentlich bestellter Sachverstandiger fir Baumpflege, Verkehrssicherheit von Baumen und
Baumwertermittiungen

Bodengutachten:

Gutachten zu den Ergebnissen der orientierenden Altlastenuntersuchung -Provinzhaus
Friedrichsburg, Mulnster- 28.09.2020, Umweltlabor ACB GmbH

Gutachten zu den Ergebnissen der orientierenden Altlastenuntersuchung -Erweiterungsfla-
che Nord, Provinzhaus Friedrichsburg, Miunster- 13.12.2020, Umweltlabor ACB GmbH

Gutachterliche Stellungnahme Baugrunduntersuchung, Allgemeine Baugrundbeurteilung,
Areal Friedrichsburg, 05.10.2020, Umweltlabor ACB GmbH

Gutachterliche Stellungnahme Baugrunduntersuchung, Allgemeine Baugrundbeurteilung,
Erganzende Untersuchungen vom 04.11.2020, Areal Friedrichsburg, 13.12.2020, Umwelt-
labor ACB GmbH

Gutachten Klosterareal Pluggendorf, Versickerungsversuche zur Bestimmung der Durch-
lassigkeit von versickerungsrelevanten Bodenschichten, 09.06.2021

Entnahme, Untersuchung und Beurteilung von Bodenproben nach BBodSchV, 09.02.2022,
Umweltlabor ACB GmbH
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Artenschutzgutachten:

Faunistische Untersuchung zum Vorkommen von Vdgeln und Flederm&usen am Kloster
am Hoppendamm, Abschlussbericht September 2020, Dipl. Biol. Dr. Carsten Trappmann

Untersuchung zum Vorkommen des Gartenrotschwanzes auf dem Geléande des ehemali-
gen Klosters am Hoppendamm, Abschlussbericht August 2021, Dipl. Biol. Dr. Carsten
Trappmann

Untersuchung zum Vorkommen von Baumhdhlen auf dem Geldnde des ehemaligen Klos-
ters am Hoppendamm, Abschlussbericht Mai 2021, Dipl. Biol. Dr. Carsten Trappmann

Untersuchung zum Vorkommen von Vdgeln, Fledermausen und Baumhéhlen auf dem Ge-
lande nordlich angrenzend an das ehemalige Klostergelande Hoppendamm, Abschlussbe-
richt Januar 2022, Dipl. Biol. Dr. Carsten Trappmann

Stadtklima Munster: Entwicklung und Begriindung eines klimarelevanten Planungskonzeptes fir
das Stadtgebiet von Minster, Werkstattberichte zum Umweltschutz, 1992, Stadt Minster

Stadt Miunster Grinordnung Miinster- Zielkonzept Freizeit und Erholung, 2012

Stadt Miunster Grinordnung Miinster- Grinsystem Zielkonzept Naturraum, 2012

Stadt Munster Gruinordnung Munster- Grinsystem Freiraumkonzept Vorrangflachen zur Frei-
raumsicherung, 2012

Klimaanpassungskonzept Stadt Muinster, BKR Aachen Noky & Simon Partnerschaft in Koopera-
tion mit der RWTH Aachen, 2015

Internetportale

Umweltkataster Stadt Munster online unter: https://geo.stadt-muenster.de/webgis/applica-
tion/Umweltkataster?visiblelayers=480/4770

Geoportal NRW online unter: www.geoportal.nrw
ELWAS-Web online unter: www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/
FIS Klimaanpassung online unter: http://www.klimaanpassung-karte.nrw.de/

LWL- GeodatenKultur online unter: https://www.lwl.org/geodatenkultur/objekt/252565

Diese Begrundung dient gemaf 8 5 Absatz 5 Baugesetzbuch (BauGB)
als Anlage zu der durch den Rat der Stadt Minster am ab-
schlieRBend beschlossenen 104. Anderung des Flachennutzungsplans
der Stadt Munster im Stadtbezirk Munster-Mitte im Stadtteil Pluggendorf
im Bereich Weseler Stral3e / Kolde-Ring

Munster, den

Markus Lewe
Oberbirgermeister

Begrindung / Seite 36 von 36



	Begründung zur 104. Änderung des Flächennutzungsplans Stadt Münster im Stadtbezirk Münster-Mitte im Stadtteil Pluggendorf im Bereich Weseler Straße / Kolde-Ring
	1.	Planungsgrundlagen
	1.1	Planungsanlass 
	1.2 	Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen (Bodenschutzklausel)
	1.3 	Hinweis zu § 1a Abs. 5 BauGB (Klimaschutzklausel)
	1.4 	Hinweis zu Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz (BRPH) (Hochwasser- und Starkregenschutzklausel)

	2. 	Planverfahren
	3.	Änderungsbereich
	4. 	Planungsrechtliche Situation
	4.1 	Ziele der Raumordnung und Landesplanung
	4.2 	Wirksamer Flächennutzungsplan
	4.3 	Bestehendes Planungsrecht / sonstige Satzungen, Verordnungen
	4.4 	Städtische Planungen und Konzepte

	5. 	Räumliche und strukturelle Situation
	5.1 	Bestehende Situation Plangebiet und Umgebung 
	5.2 	Böden innerhalb des Geltungsbereiches
	5.3 	Kampfmittel

	6. 	Änderungsinhalte
	6.1	Flächen für Gemeinbedarf 
	6.2 	Wohnbauflächen
	6.3 	Gemischte Bauflächen
	6.4 	Grünflächen

	7. 	Flächenbilanz
	8. 	Gutachten 
	9. 	Auswirkungen auf die Umwelt / Umweltbericht gemäß § 2 a BauGB
	9.1 	Rahmen der Umweltprüfung
	9.2 	Kurzdarstellung der Planung
	9.3 	Abgrenzung Geltungsbereich 
	9.4 	Umweltbeschreibung / Umweltbewertung und Wirkungsprognose
	9.4.1	Menschen und menschliche Gesundheit
	9.4.2	Pflanzen und Tiere / biologische Vielfalt
	9.4.3	Fläche und Boden
	9.4.4	Wasser
	9.4.5	Klima / Luft
	9.4.6	Ortsbild
	9.4.7	Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter
	9.4.8	Wechselwirkungen
	9.4.9	Zusammenfassung der erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen

	9.5 	Nichtdurchführung der Planung (Prognose Null-Variante)
	9.6 	Anderweitige Planungsmöglichkeiten
	9.7 	Überwachung (Monitoring)
	9.8 	Zusammenfassung

	10. 	Quellenverzeichnis


